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1. Ausgangslage 

1.1 Anlass der Planung 

Die heute geltende baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Bonaduz, be-

stehend aus dem Zonenplan, dem Generellem Gestaltungsplan, dem Generel-

lem Erschliessungsplan und dem Baugesetz, stammt aus dem Jahr 2009. Die 

letzte Gesamtrevision der Ortsplanung liegt damit bereits mehr als 13 Jahre 

zurück. Seither wurde an den Bestandteilen der Grundordnung verschiedene 

Teilrevisionen und kleinere Änderungen vorgenommen. 

 

Anlass zur Revision der Ortsplanung gibt primär die geänderte Raumplanungs-

gesetzgebung. Am 3. März 2013 hat das Schweizer Stimmvolk die Revision 

des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) deutlich angenommen. 

Das RPG trat zusammen mit der ebenfalls revidierten Raumplanungsverord-

nung (RPV) im Mai 2014 in Kraft. Mit den neuen Vorgaben haben Bund, Kan-

tone und Gemeinden eine Siedlungsentwicklung nach innen und eine haushäl-

terische Nutzung des Bodens zu gewährleisten. Eine weitere Zersiedlung soll 

gebremst und die Landschaft geschont werden und es soll eine konsequente 

Mobilisierung der inneren Reserven umgesetzt werden (vgl. Art. 3 RPG).  

 

Als Folge dieser Revision sind die Kantone und Gemeinden aufgefordert, ihre 

Planungsinstrumente den neuen Grundlagen und Gesetzgebungen anzupas-

sen. Der Kanton Graubünden ist dieser Forderung mit der Revision des Kanto-

nalen Richtplans (KRIP) und des Kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) 

2019 bereits nachgekommen und hat in diesem Rahmen neue Anforderungen 

an die Regionen und an die Gemeinden gestellt. Die Regionen haben ein regio-

nales Raumkonzept und einen regionalen Richtplan zu erarbeiten, welche die 

kantonalen Vorgaben konkretisieren. Die Gemeinden haben ihre Ortsplanung 

zu revidieren. Hierzu haben sie ein kommunales räumliches Leitbild (KRL) zu 

erarbeiten und anschliessend die Vorgaben von Bund und Kanton in der Nut-

zungsplanung grundeigentümerverbindlich und parzellenscharf umzusetzen. 

Die Umsetzung auf Stufe Gemeinde hat innerhalb von 5 Jahren nach Erlass 

des KRIP zu erfolgen (bis spätestens April 2023).  

 

Die vorliegende Revision der Ortsplanung setzt die neuen übergeordneten Vor-

gaben und die definierten Massnahmen des KRL für die Gemeinde Bonaduz 

um. Das Regionale Raumkonzept Imboden wurde im Jahr 2021 beschlossen, 

das Kommunale Räumliche Leitbild der Gemeinde Bonaduz im Jahr 2020. Sie 

bilden wichtige Grundlagen für die Gesamtrevision der Ortsplanung.   

Stand Ortsplanung 

Änderungen  

Raumplanungsgesetzgebung 

Kantonale Vorgaben 
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Mit der Revision der Ortsplanung werden die Weichen neu gestellt, damit die 

Gemeinde Bonaduz ihre Identität und Standortfunktion als lebenswerte, attrak-

tive, wirtschaftskräftige, dynamische und aktive Gemeinde s tärken und zu-

kunftsfähig weiterentwickeln kann.  

1.2 Bestandteile der Ortsplanungsrevision  

Die Teilrevision der Ortsplanung Dorfkern wurde im Sommer 2022 an der Ge-

meindeversammlung mit einzelnen Änderungen angenommen. Diese Teilrevi-

sion wurde am 4. April 2023 von der Regierung genehmigt. Entsprechend wer-

den die Inhalte dieser Planung übernommen und können aufgrund der Planbe-

ständigkeit aktuell nicht angepasst werden . In der Gesamtrevision der Ortspla-

nung werden ausschliesslich diejenigen Inhalte bearbeitet, welche in der Teil-

revision noch nicht behandelt wurden.  

 

Das Gebiet Farsch im Norden der Gemeinde Bonaduz wird im vorliegenden 

Planungsverfahren nicht behandelt. Aktuell laufen übergeordnete Planungen 

(z.B. Regionale Richtplanung), welche die Rahmenbedingungen dieses Gebiets 

massgebend beeinflussen und es sind noch zusätzliche Abklärungen für die 

weitere Entwicklung notwendig . Im Rahmen einer zukünftigen Teilrevision der 

Nutzungsplanung werden Ein- und Umzonungen im Gebiet Farsch inklusive 

Neuformulierung der Zonenvorschrift und dazugehörige Erschliessungsrege-

lungen zu prüfen sein. Diese Anpassungen sind nicht Gegenstand der vorlie-

genden Revision, das Gebiet ist im Zonenplan gekennzeichnet. Auch die Geo-

daten dieses Gebietes werden nicht im laufenden Planungsverfahren behan-

delt und werden daher nicht verändert (Rechtsstatus unverändert). 

 

Das Gebiet Tuleu (inkl. Viauls) wird im vorliegenden Planungsverfahren eben-

falls nicht behandelt. Für das Gebiet stellen sich Herausforderungen und Fra-

gen im Zusammenhang mit der zukünftigen Erschliessung und Entwicklung. 

Bevor konkrete und grundeigentümerverbindliche Festlegungen gemacht 

Entwicklungsabsichten  

Teilrevision der  

Ortsplanung Dorfkern 

Gebiet Farsch 

Gebiet Tuleu  

Eidgenössisches Raumplanungsgesetz (RPG)  
(Revision in Kraft seit 1. Mai 2014) 

Kantonales Raumplanungsgesetz (Revision in Kraft seit 1. April 2019) 
Kantonaler Richtplan (Revision in Kraft seit 10. April 2019), 

 

Regionales Raumkonzept 
(beschlossen am  
10. Februar 2021) 

Kommunales Räumliches Leitbild 
(beschlossen am  
26. Oktober 2020) 

Regionale Richtplanung, Teile Sied-
lung und Verkehr (in Erarbeitung) 

Gesamtrevision Ortsplanung 
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werden können, sind vertiefte Analysen notwendig. Aus diesem Grund wird die 

Planung des Gebiets Tuleu Sut in einer separaten, projektbezogenen Teilrevi-

sion weiterverfolgt.  

 

Für die im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision nicht behandelten Ge-

biete werden im Baugesetz Übergangsbestimmungen aufgenommen. Diese 

stellen sicher, dass die Planung in einer nachgelagerten separaten Teilrevision 

umgesetzt werden können.  

 

Die Gefahrenzonen entsprechen dem Plan der Gefahrenkommission von 2008, 

die seit dem Jahr 2009 in der Nutzungsplanung umgesetzt sind. Für die Ge-

meinde Bonaduz werden zurzeit die Gefahrengrundlagen überarbeitet, der 

Plan der Gefahrenkommission und die Erfassungsbereiche aktualisiert sowie 

die Gefahrenzonen neu festgelegt. Voraussichtlich muss nicht mit roten Ge-

fahrenzonen im Siedlungsgebiet gerechnet werden. Der aktualisierte Plan der 

Gefahrenkommission liegt Stand Oktober 2024 noch nicht vor. Aufgrund des 

Zeitplans der Ortsplanungsrevision werden die neuen Gefahrenzonen im Rah-

men einer Folgerevision in der Nutzungsplanung umgesetzt. 

 

Die Gesamtrevision der Ortsplanung umfasst folgende Bestandteile:  

 

Â Baugesetz (BauG) 

Â Zonenplan (ZP) und Genereller Gestaltungsplan (GGP) 

(Ausschnitt Siedlung, Mst. 1:2'500) 

Â Zonenplan (ZP) und Genereller Gestaltungsplan (GGP) 

)Bvttdiojuu!Mboetdibgu-!Ntu/!2;21ǃ111* 

Â Genereller Erschliessungsplan (GEP) 

(Ausschnitt Siedlung, Mst. 1:2'500) 

Â Genereller Erschliessungsplan (GEP) 

)Bvttdiojuu!Mboetdibgu-!Ntu/!2;21ǃ111* 

Â Polizeigesetz (Art. 21 Campieren aufgehoben) 

 

Â Planungs- und Mitwirkungsbericht nach Art. 47 RPV (vorliegender Bericht) 

Â Synoptische Darstellung Baugesetz 

 

1.3 Organisation und Verfahren  

1.3.1  Übersicht  

Das Verfahren der Gesamtrevision der Ortsplanung ist gemäss dem Raumpla-

nungsgesetz (KRG) und der Raumplanungsverordnung des Kantons 

Gefahrenzonen 

Bestandteile der  

Ortsplanungsrevision  

Verbindliche Bestandteile 

Orientierender Bestandteil 

Planungsablauf 
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Graubünden (KRV) durchzuführen. Dabei ist grundsätzlich in zwei Phasen zu 

unterscheiden. 

 

Zeitraum  Schritt  

Phase 1: bis Ende 2023 

Juli ƿ Dezember 2022 Entwurf Planungsvorlage 

Dezember 2022 ƿ Juni 
2023 

Kantonale Vorprüfung (Art. 12 KRVO) 

22. September ƿ 
21. Oktober 2023 

Erste öffentliche Mitwirkungsauflage und Bekanntgabe im amtlichen 
Publikationsorgan der Gemeinde und im Kantonsamtsblatt (Art. 13 
KRVO) 

Oktober ƿ November 
2023 

Behandlung der Einwendungen aus der Mitwirkungsauflage  
(Art. 13 KRVO) 

11. Dezember 2023 Gemeindeversammlung: Rückweisung der Vorlage 

  

Phase 2: ab 2024 

März bis 
September 2024 

Überarbeitung der Planungsvorlage durch Spiegelgruppe und Gemein-
devorstand 

26. September 2024 
Verabschiedung der Überarbeitungen der Planungsvorlage durch den 
Gemeindevorstand 

14. November 2024 Informationsveranstaltung öffentliche Mitwirkungsauflage  

15. November bis 
31. Dezember 2024 

Öffentliche Mitwirkungsauflage und Bekanntgabe im amtlichen Publi-
kationsorgan der Gemeinde und im Kantonsamtsblatt (Art. 13 KRVO) 

Januar und Februar 
2025 

Behandlung der Einwendungen aus der Mitwirkungsauflage 
(Art. 13 KRG) 

Januar und Februar 
2025 

Bereinigung zuhanden Gemeindeversammlung durch Gemeindevor-
stand 

3. März 2025 Beschluss Gemeindevorstand 

26. März 2025 Beschlussfassung durch Gemeindeversammlung (Art. 48 KRG) 

off en Referendumsfrist von 30 Tagen 

off en Öffentliche Beschwerdeauflage von 30 Tagen (Art. 101 KRG) 

off en Behandlung Einsprachen 

off en Genehmigung durch die Regierung und Publikation (Art. 101 KRG) 
 

 

Die Bevölkerung wurde bei wichtigen Meilensteinen über die Medien (Lokalzei-

tung, Webseite) informiert.  

1.3.2  Übersicht Phase 1 

Der Prozess zur Nutzungsplanungsrevision wurde im Juli 2022 gestartet und 

es wurde ein Entwurf der Revision erarbeitet. Die Bevölkerung wurde dabei 

durch Interessenvertretende in einer Begleitgruppe von Beginn an in die Arbei-

ten und Entscheidungsprozesse involviert. 

 

Start Prozess 
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Gestützt auf Art. 12 KRVO wurde der Revisionsentwurf dem Amt für Raument-

wicklung Graubünden im Dezember 2022 zur Vorprüfung eingereicht. Die Er-

gebnisse der Vorprüfung sowie der Umgang mit den Vorprüfungsergebnissen 

sind im Anhang C aufgeführt. 

 

Vom 22. September 2023 bis am 21. Oktober 2023 wurde die Revision unter 

Bekanntgabe im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde und im Kan-

tonsamtsblatt öffentlich zur ersten Mitwirkungsauflage nach Art. 13 KRVO 

aufgelegt. Ausserdem wurden Sprechstunden angeboten, in denen Fragen 

oder Anmerkungen zur Planung individuell besprochen werden konnten. Wäh-

rend der Mitwirkungsauflage konnte jedermann beim Gemeinderat schriftlich 

Anträge zum Planungsentwurf einreichen. Nach Prüfung der Eingaben nahm 

der Gemeinderat bei den Mitwirkenden Stellung. Die Ergebnisse der ersten 

Mitwirkungsauflage sind im Anhang D ersichtlich.  

 

An der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 wurde die Gesamtre-

vision Ortsplanung Bonaduz zurückgewiesen. 

 

1.3.3  Phase 2 ab 2024 

In der Folge der Gemeindeversammlung vom Dezember 2023 wurde das Ver-

fahren neu aufgerollt. Es wurde eine neue beratende Kommission (Spiegel-

gruppe) gebildet. In der Spiegelgruppe wurden die Revisionsinhalte bespro-

chen und Änderungsvorschläge zuhanden des Gemeindevorstandes vorge-

schlagen. Die Vorschläge der Spiegelgruppe wurden im Gemeindevorstand be-

raten. Auf Basis der Vorschläge hat der Gemeindevorstand die Revisionsvor-

lage überarbeitet und mit Beschluss vom 26. September 2024 zuhanden einer 

zweiten Mitwirkungsauflage nach Art. 13 KRVO verabschiedet. Eine detail-

lierte Übersicht aller Änderungen im Baugesetz gegenüber dem zurückgewie-

senen Entwurf vom 11. Dezember 2023 sowie gegenüber dem rechtskräftigen 

Baugesetz sind der synoptischen Darstellung zu entnehmen. Die massge-

blichsten Anpassungen gegenüber der Vorlage von 2023 in den Planwerken 

sind im Anhang E zusammengefasst. 

 

Vorprüfung  

Erste Mitwirkungs auflage  

Gemeindeversammlung 2023  

Überarbeitung Entwurf 
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Organisation Überarbeitung 
Entwurf ab 2024 

Gemeindevorstand   

Beschliesst Inhalte und Vorgehen der 
Ortsplanung 

 
Beratung 

  

  
R+K Raumplanung AG 
Michael Ruffner (Raumplaner), 
Jasmin Sartorius (Raumplanerin), 
Moritz Eicher (Raumplaner) 
 
Caviezel Partner AG 
Corina Caluori (juristische Beraterin), 
Angela Casanova (juristische Beraterin) 

  

  

Spiegelgruppe 
 

Spiegelgruppenmitglieder (mit Stimmrecht) 
Beat Caluori (Vertreter Bürgergemeinde), 
Patrik Caluori (Vertreter Die Mitte), 
Kuno Casanova (Vertreter Futuro), 
Andreas Egli (Vertreter Aufzonungen), 
Jürg Frei (Vertreter Quartiere), 
Corina Jörimann (Vertreterin Industrie), 
Anita Netzer (Vertreterin Sportvereinigung), 
Marcus Vontobel (Vertreter Gewerbeverein) 
 
Gemeindevertretung (ohne Stimmrecht) 
Marcel Bieler (Gemeindepräsident), 
Stefan Herger (Gemeindevorstandsmitglied), 
Patrick Weissmann (Leiter Bauamt) 

 
 

 

 

 

 

 

Da die Änderungen keine grundlegenden Anpassungen betreffen, welche eine 

zweite Vorprüfung bedingen, werden die Unterlagen zur erneuten Mitwirkungs-

auflage freigegeben. 

 

In der Mitwirkungsauflage wird die Planungsvorlage vom 15. November bis 

31. Dezember 2024 öffentlich aufgelegt. Als Start zur Mitwirkungsauflage 

wurde am 14. November ein öffentlicher Informationsanlass durchgeführt. 

Ausserdem werden Sprechstunden angeboten, in denen Fragen oder Anmer-

kungen zur Planung individuell besprochen werden konnten. Während der Mit-

wirkungsauflage kann jedermann beim Gemeinderat schriftlich Anträge zum 

Planungsentwurf einreichen. Nach Prüfung der Eingaben nimmt der Gemein-

derat bei den Mitwirkenden Stellung. Die Ergebnisse der Mitwirkungsauflage 

sind im Anhang ersichtlich . 

 

Die Gemeindeversammlung fand am 26. März 2025 statt.  Die Planungsvorlage 

wurde mit einzelnen Änderungen von der anwesenden Stimmbevölkerung un-

ter Vorbehalt des fakultativen Referendums beschlossen. Die nachfolgenden 

Änderungsanträge wurden von einer Mehrheit der Gemeindeversammlung gut-

geheissen und die Planungsvorlage entsprechend angepasst: 

Â Das Gebäude 2557A, der Garagenanbau Bavurtga 7, soll im Generellen Ge-

staltungsplan nicht als partiell zu erhaltende Baute festge legt werden. 

Â Der Generelle Erschliessungsplan soll mit einer Festlegung für einen neuen 

öffentlichen Parkplatz im Gebiet Scardanal (Parzelle 1937) ergänzt wer-

den. 

Zweite öffentliche  

Mitwirkungsauflage  

Gemeindeversammlung 
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Â Der Art. 22 BauG (Strassenabstände) soll angepasst werden. Abs. 2: Äste, 

Sträucher und Lebhäge und dergleichen haben folgende Abstände einzu-

halten beziehungsweise sind regelmässig wie folgt zurückzuschneiden:  

Â Angrenzend an Strassen ist dauernd ein Lichtraumprofil mit einer 

Höhe von 5 4.5 m und einem Strassenabstand von 0.5 m freizuhalten. 

Â Angrenzend an Trottoirs ist dauernd ein Lichtraumprofil mit einer 

Höhe von 3.5 2.5 m und einem Trottoirabstand vom 0.3 m  freizuhal-

ten. 

Â An unübersichtlichen Stellen wie Ausfahrten, Kreuzungen und Kurven 

dürfen Einfriedungen max. 0.6 m hoch sein. 

 

30 Tage 

 

30 Tage: pendent 

 

Referendumsfrist  

Beschwerdeauflage 
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2. Raumplanungsinstrumente und Rechtsgrundlagen  

Die revidierte Ortsplanung berücksichtigt die nationalen sowie kantonalen Vor-

gaben und ist auf die Planungen der Region Imboden abgestimmt . Nachfol-

gend werden die für die Ortsplanungsrevision wesentlichen Grundlagen kurz 

erläutert und deren Berücksichtigung in der Ortsplanungsrevision dargelegt. 

Die Erläuterung der Grundlagen ist unterteilt in Raumplanungsinstrumente 

(vorliegendes Kapitel) und themenspezifische Grundlagen (Kapitel 3).  

 

 
Abb. 1: Instrumente der Raumplanung (eigene Darstellung R+K, 2022) 

 

Die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Revision des eidgenössischen Raumpla-

nungsgesetzes (RPG) und die zugehörige Raumplanungsverordnung (RPV) 

verlangen einen Stopp der Zersiedelung, eine qualitätsvolle Innenentwicklung 

und einen haushälterischen Umgang mit der Ressource Boden. Zudem defi-

niert das Bundesgesetz klare Ziele und Vorgaben hinsichtlich der Mobilisie-

rung bestehender Nutzungsreserven sowie einer bedarfsgerechten Bauzonen-

grösse. Durch die Überarbeitung ergeben sich auch für die kommunale Pla-

nung eine Reihe von Änderungen hinsichtlich der Vorgaben. Dazu gehören ins-

besondere folgende Themen: 

Â Festlegung der Bauzonen auf den Bedarf für die nächsten 15 Jahre (be-

darfsgerechte Bauzonengrösse, vgl. Art. 15 RPG und Art. 47 RPV) 

Â Förderung und Sicherung der Baulandverfügbarkeit (Baulandmobilisierung, 

vgl. Art. 15a RPG und Art. 47 RPV) 

Â Ausgleich von Planungsvorteilen (Mehrwertabgabe, vgl. Art. 5 RPG) 

 

  

RPG und RPV 
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Konzepte und Sachpläne sind wichtige Planungsinstrumente des Bundes. In 

den Sachplänen und Konzepten zeigt der Bund für spezifische Themen auf, 

wie er seine raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abstimmt und mit den 

Bestrebungen der Kantone harmonisiert. Zu den für die Ortsplanungsrevision 

wichtigsten Konzepten und Sachplänen gehören zum Beispiel das Land-

schaftskonzept Schweiz (LKS), der Sachplan Verkehr und der Sachplan 

Fruchtfolgeflächen.  

 

Mit dem Raumplanungsgesetz sind Bund, Kantone und Gemeinden verpflich-

tet, die Naturräume zu schonen und naturnahe Landschafts - und Erholungs-

räume zu erhalten (vgl. Art. 3 Abs. 2 RPG). Eine weitere massgebende, rechtli-

che Grundlage bildet das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 

(NHG) und das kantonale Natur- und Heimatschutzgesetz (KNHG) sowie die 

zugehörigen Verordnungen (NHV und KNHV). Daraus folgernd haben Bund, 

Kanton und die Gemeinde dafür zu sorgen, dass bei der Erfüllung ihrer Aufga-

ben schutzwürdige Landschaften, Lebensräume der einheimischen Tiere und 

Pflanzen (Biotope), wertvolle Ortsbilder, Gebäudegruppen und Einzelbauten, 

deren Umgebung sowie archäologische Fundstellen geschont und erhalten 

werden. Hierzu führen Bund und der Kanton Graubünden Inventare zu den 

schutzwürdigen  Objekten von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung. 

Zusammen mit zugehörigen Rechtsbestimmungen bilden diese Inventare 

wichtige Grundlagen für die Ortsplanung, welche angemessen zu berücksichti-

gen sind (vgl. Art. 3 KNHG) 1. 

 

  

 
1 Den Schutzanliegen der Bundesinventare ist im Rahmen der Ortsplanung wie auch im konkreten 
Einzelfall angemessen Rechnung zu tragen (siehe hierzu Bundesamt für Kultur (BAK) und Bun-
desamt für Strassen (ASTRA): Zur Bedeutung des Bundesgerichtsentscheides Rüti (BGE 135 II 
209) für das ISOS und das IVS. Rechtsgutachten vom November 2012.). Im Weiteren siehe Eidge-
nössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK): Rechtliche 
Grundlagen, https://www.ivs.admin.ch/bundesinventar/rechtliche -grundlagen, abgerufen am 2. 
August 2021.  

Sachpläne und Konzepte des 

Bundes 

Natur- und Heimatschutzgesetz 

von Bund und Kanton und 

abgeleitete Inventare 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/451.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/451.de.pdf
https://www.ivs.admin.ch/bundesinventar/rechtliche-grundlagen
https://www.ivs.admin.ch/bundesinventar/rechtliche-grundlagen
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Das Raumkonzept Graubünden wurde von der Regierung im Dezember 2014 

zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Richtplan besteht aus einem Richt-

plantext (Erläuterungen und Objektlisten) sowie einer Richtplankarte. Er gibt 

die übergeordnete kantonale Raumentwicklungsstrategie vor und dient als Ori-

entierungsrahmen über alle Planungsebenen hinweg. Das Raumkonzept ist 

Bestandteil des kantonalen Richtplans. 

 

 
Abb. 2: Ausschnitt Raumkonzept Graubünden  

(von der Regierung des Kantons Graubünden genehmigt am 16.12.2014) 

 

Die Gemeinde Bonaduz ist im kantonalen Raumkonzept dem suburbanen 

Raum sowie dem Handlungsraum Nordbünden zugeordnet. Gemeinden im 

suburbanen Raum sind primär auf Wohnen und Arbeiten auszurichten. Der 

suburbane Raum ist als Träger der wirtschaftlichen Entwicklung  zu stärken, 

wobei die Siedlungsausdehnung stabilisiert werden soll.  

 

  

Raumkonzept Graubünden 
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Infolge des revidierten Bundesgesetzes (RPG) hat der Kanton Graubünden 

2018 die kantonale Raumplanungsgesetzgebung (KRG/KRVO) angepasst und 

auf die neuen Bundesvorgaben abgestimmt (in Kraft seit 01.04.2019). 

Schwerpunkte der Revision bildeten die kantonale Umsetzung des Mehrwert-

ausgleichs und die Regelung zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Bau-

grundstücken (Massnahmen gegen die Baulandhortung). Neu erhalten die Ge-

meinden die Kompetenzen, Mehrwertabgaben bei Um- und Aufzonungen so-

wie Massnahmen zur Baulandmobilisierung grundeigentümerverbindlich ein-

zuführen.  

 

Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz wird die Richtplanung als Instru-

ment für die Steuerung der Siedlungsentwicklung gestärkt. Der Kantonale 

Richtplan wurde infolge des revidierten Raumplanungsgesetztes (RPG) in den 

Bereichen Raumordnungspolitik (Kapitel 2) und Siedlung (Kapitel 5) ange-

passt (KRIP-S), von der Regierung am 20. März 2018 erlassen und vom Bun-

desrat am 10. April 2019 genehmigt. 

 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem Kantonalen Richtplan Graubünden  

(Abbildung: Interaktive Karte Kantonaler Richtplan gemäss geo.gr.ch, Stand 2022) 

 

  

KRG und KRVO 

Kantonale Richtplanung 
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Auf Regionsstufe  fordert der KRIP neu die Erarbeitung eines Raumkonzeptes. 

Das Regionale Raumkonzept definiert einerseits die Grundzüge der regionalen 

Entwicklung in den Bereichen Siedlung und Verkehr und soll andererseits die 

regionale Zusammenarbeit stärken sowie Synergien zwischen den Gemeinden 

fördern. Darauf aufbauend ist innerhalb von drei Jahren die regionale Richtpla-

nung Teil Siedlung zu erstellen. Die Region Imboden hat ihr Raumkonzept im 

Februar 2021 verabschiedet. 
 

 

 

 

 

Abb. 4: Syntheseplan des regionalen Raumkonzepts Imboden  

(Verabschiedet am 10.02.2021, Abbildung: R+K) 

 

In Graubünden ist die Richtplanung als Verbundaufgabe zwischen dem Kanton 

und den Regionen organisiert. Für wichtige Aufgaben beim Thema Siedlungs-

entwicklung, wie die örtliche Festlegung des Siedlungsgebiets oder der regio-

nalen Arbeitsgebiete, sind die Regionen zuständig. Der Regionale Richtplan 

Siedlung der Region Imboden setzt das Regionale Raumkonzept um und dient 

als behördenverbindliches Instrument für die Ausübung der  

Regionales Raumkonzept 

Regionale Richtplanung 
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raumrelevanten Tätigkeiten in der Region. Der Richtplanentwurf wurde im 

Herbst 2022 zur kantonalen Vorprüfung eingereicht . Parallel dazu erfolgte die 

mit der regionalen Richtplanung koordinierte Vorprüfung der kantonalen Richt-

plananpassung beim Bund. Im Sommer 2024 lagen die Vorprüfungsresultate 

vor. Die öffentliche Mitwirkung sauflage erfolgt vom 1. November bis 2. De-

zember 2024.  

 

Nachfolgende Festlegungen betreffen das Gemeindegebiet von Bonaduz mas-

sgeblich und direkt, indem Siedlungsgebietserweiterungen festgelegt werden: 

Â Erweiterung des Arbeitsgebietes Farsch in Form einer Spezialzone (ge-

werbliche Nutzungen und touristische Nutzungen ) 

Siedlungsgebietserweiterung bis 2045 

Â Regionales Arbeitsplatzgebiet Hamilton;  

Siedlungsgebietserweiterung bis 2045 

Â Wohngebiet Caschners;  

Siedlungsgebietserweiterung bis 2045 

 

Ausserdem werden im Regionalen Richtplan Zielwerte für die regional abge-

stimmte Siedlungsentwicklung definiert und auf die Gemeinden aufgeteilt.  

 

Zur Umsetzung der Vorgaben des RPG verlangt der revidierte kantonale Richt-

plan von den Gemeinden die Ausarbeitung eines «kommunalen räumlichen 

Leitbilds» (KRL). Das KRL bildet die Grundlage für die Gesamtrevision der 

Ortsplanung. Mit der Verabschiedung des KRL (2020) hat die Gemeinde Bona-

duz die Leitlinien und Ziele der zukünftigen Entwicklung für die nächsten 20 

bis 25 Jahre verbindlich festgelegt und damit verbundenen zentralen Hand-

lungsfelder definiert. Mit der Revision der Ortsplanung werden die planeri-

schen Voraussetzungen zur Erreichung dieser Ziele geschaffen. 

 

Innert fünf Jahren nach Erlass des kantonalen Richtplans sind die Gemeinden 

nun angehalten, ihre Nutzungsplanung basierend auf dem KRL anzupassen. 

Über die Nutzungsplanung werden die zulässigen Nutzungen sowie die Grund-

züge der Gestaltung und Erschliessung des Gemeindegebietes parzellen-

scharf festgelegt. Die Grundordnung ist für jedermann verbindlich.  

 

Das Agglomerationsprogramm bildet parallel zu den bestehenden Raumpla-

nungsinstrumenten ein die Planungsebenen übergreifendes Instrument, wel-

ches zum Ziel hat, die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Agglomeratio-

nen wirkungsvoll aufeinander abzustimmen. I m Rahmen des Agglomerations-

programms beteiligt sich der Bund finanziell an Verkehrsprojekten, welche 

das Gesamtverkehrssystem in Agglomerationen positiv beeinflussen.  

 

KRL 

Nutzungsplanung 

Agglomerationsprogramm  
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Die Gemeinde Bonaduz ist Teil der Agglomeration Chur. Mitte September 2021 

wurde das Agglomerationsprogra mm Chur der 4. Generation zur Prüfung beim 

Bund eingereicht. Der definitive Prüfbericht des Bundes wurde am 22. Februar 

2023 veröffentlicht. Das Agglomerationsprogramm Chur 4. Generation wird mit 

ca. 38.5 Mio. Fr. unterstützt. Demnach unterstützt der Bund folgende Massnah-

men mit einem Beitragssatz von ca. 30%: 

Â Bahnhofsentwicklung  

Â Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse, Versamerstrasse und 

Dorfplatz (Aufwertung / Sicherheit Strassenraum)  

Â Hauptroute Veloverkehr: Neue Infrastruktur Bonaduzer Stutz und Belagsop-

timierung / Wegverbreiterung zwischen Bonaduz und Reichenau 

 

Aktuell wird das Agglomerationsprogramm Chur der 5. Generation erarbeitet. 

 

Die Gemeinde Bonaduz besitzt ein Parkierungskonzept. Dieses zeigt auf, wie 

die öffentlich zur Verfügung stehenden Parkierungsanlagen einheitlich und 

zweckmässig ausgestaltet, geregelt und bewirtschaftet werden. Das Parkie-

rungskonzept gliedert die Parkplatzbewirtschaftung in eine Zone 1 (innerhalb 

Siedlungsgebiet) und eine Zone 2 (ausserhalb Siedlungsgebiet). Die Ausarbei-

tung der Zone 1 ist bereits abgeschlossen, während die Ausarbeitung der 

Zone 2 zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Dadurch sind die Parkierungsan-

lagen in der Zone 2 noch nicht im Detail definiert. Im generellen Erschlies-

sungsplan werden die öffentlichen Parkierungsanlagen gesichert. Dabei wer-

den die Parkierungsanlagen der Zone 1 aus dem Parkierungskonzept aufge-

nommen. Die Abstimmung  zwischen dem generellen Erschliessungsplan und 

der Zone 2 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, sobald das konsolidierte Par-

kierungskonzept vorliegt.  

 

Parkierungskonzept 
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3. Themenspezifische Grundlagen  

3.1 Siedlungsentwicklung  

Die oberste Prämisse der Raumplanung ist, den Boden haushälterisch zu nut-

zen sowie die klare Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet. Dabei ist auf 

natürliche Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und 

Wirtschaft zu achten. Die Siedlungsentwicklung innerhalb der bestehenden 

Ortschaften hat ein sehr hohes Gewicht erhalten. Die Siedlungsentwicklung ist 

nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqua-

lität. Auf Bundesebene ist vorgeschrieben, dass die Bauzonen so festzulegen 

sind, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Hinzu 

kommt, dass Einzonungen nur möglich sind, wenn die inneren Nutzungsreser-

ven konsequent mobilisiert werden. Dort wo die Bauzonen zu gross sind, müs-

sen diese reduziert werden. 

 

Die Zielsetzung für die Siedlungsentwicklung ist gemäss dem kantonalen 

Richtplan eine hochwertige Entwicklung nach innen, welche die Eigenheiten 

der Orte berücksichtigt. Gute Siedlungsqualität zeichnet sich unter anderem 

durch eine hochwertige Gestaltung, ein gutes Zusammenspiel von Bebauung, 

öffentlichem Raum, Frei- und Grünräumen, sichere und durchgängige Fuss- 

und Radwegnetze sowie verkehrsberuhigte Strassen in Wohnquartieren aus. 

Zur Entwicklung nach innen gehört auch eine Mobilisierung von Kapazitätsre-

serven. Dazu gehören Mindestdichten bei Neuüberbauungen, der Abbau von 

Überbauungshemmnissen und gegebenenfalls Bauverpflichtungen. So wird im 

urbanen und suburbanen Raum bei Ein-, Um- oder Aufzonungen von Wohn-, 

Misch- und Zentrumszonen grundsätzlich eine AZ von mindestens 0.8 vorge-

schrieben. Im Einzugsbereich der ÖV-Güteklasse A oder B wird gar eine AZ 

von mind. 1.0 vorgegeben. Im suburbanen Raum muss für Einzonungen zu-

dem mindestens eine ÖV-Güteklasse D erreicht werden. 

 

Für Arbeitsgebiete ist der Bedarf aus überkommunaler bzw. aus kantonaler 

und regionaler Sicht herzuleiten und bei bestehenden Reserven in Arbeitszo-

nen müssen Mobilisierung smassnahmen ergriffen werden. Zudem haben Ar-

beitsgebiete eine der Nutzungsintensität angemessene Erschliessung mit 

dem öffentlichen Verkehr aufzuweisen. Der Kanton hat hierzu eine grobe Ab-

schätzung des Bedarfs für die Regionen vorgenommen. Diese Abschätzung 

ist durch die Regionen in ihren Richtplänen zu konkretisieren und räumlich zu 

verorten. Dies ist Bestandteil der derzeit laufenden regionalen Richtplanung. 

 

Bei Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen ist eine auf den Bedarf ausge-

richtete Dimensionierung erforderlich.   

Ziele der Siedlungsentwicklung 

gemäss Bund 

Kantonale Ziele 

Arbeitsgebiete 

Zonen für öffentliche Bauten 

und Anlagen 
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3.2 Bauzonenkapazität und Bauzonenbedarf  

3.2.1  Übersicht Überbauungsstand und Kapazitätsreserven WMZ  

Für die Dimensionierung der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ-Zonen) 

ist grundsätzlich die Bevölkerungsentwicklung massgebend. Ist der Flächen-

bedarf aufgrund des prognostizierten Wachstums grösser als die Kapazitäts-

reserven, so liegt eine Bauzonenknappheit vor. In jedem Fall sind jedoch in 

erster Priorität Massnahmen zur Innenentwicklung zu prüfen, bevor Einzonun-

gen in Betracht gezogen werden können. 

 

Im Rahmen der Kantonalen Richtplanung wurden sogenannte Gemeinde-Da-

tenblätter zur groben Einschätzung der Bauzonenkapazität in den Wohn-, 

Misch- und Zentrumszonen erstellt. Diese dienten der Klassierung der Ge-

meinden innerhalb des kantonalen Richtplans. Das für die Gemeinde Bonaduz 

prognostizierte Bevölkerungswachstum bis 2030 übersteigt das Bevölke-

rungspotential der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen. Bonaduz gilt demnach 

als Gemeinde mit mutmasslich knapp dimensionierten Wohn -, Misch- und 

Zentrumszonen (sogenannte «A-Gemeinde»). 

 

Die Parameter aus dieser Berechnung können allerdings nicht zur Ermittlung 

des eigentlichen Bauzonenbedarfs herangezogen werden, es handelte sich da-

bei nur um eine erste kantonale Abschätzung. Die Gemeinden wurden ange-

wiesen, die Gemeinde-Datenblätter zu überprüfen und zu präzisieren. Zudem 

wurde die Bevölkerungsperspektive mittlerweile aktualisiert und für die Mobili-

sierbarkeit der Kapazitätsreserven sind höhere Werte anzunehmen. Der tat-

sächliche Bauzonenbedarf muss im Rahmen der Revision der Nutzungspla-

nung erneut ermittelt werden . Die Berechnungsmethodik beruht auf der kanto-

nalen Wegleitung zur Ermittlung des Bauzonenbedarfs2 bzw. auf der aktuali-

sierten Übersicht Bauzonenkapazität (ausführliches Datenblatt siehe An-

hang A). 

 

Die resultierenden, von den Gemeinden überprüften Datenblätter heissen 

«Übersicht Bauzonenkapazität» und werden anhand des vom Kanton zur Ver-

fügung gestellten Online Tools erstellt. Eine Grundlage dafür ist die Übersicht 

des Überbauungsstands, der im Oktober 2024 zuletzt aktualisiert wurde. Dem-

nach liegt in der Gemeinde der folgende Überbauungsstand in den rechtsgülti-

gen Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) vor: 

  

 
2 Amt für Raumentwicklung Graubünden, Technische Wegleitung zur Ermittlung des Bauzonenbe-
darfs in der Ortsplanung, Dezember 2020 

Kantonale Vorgaben 

Ermittlung Bauzonenbedarf 
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Nutzungszone Bauzone Überbauungsstand 

 Total [m2] Überbaut [m2]* Nicht überbaut [m2]** 

Kernzone 102'730 :5ǃ391 9ǃ397 

Wohnzone 2 176'970 277ǃ361 21ǃ831 

Wohnzone 2, Etappierung der 

Überbaubarkeit I 

24'189 
34ǃ733 567 

Wohnzone 2, Etappierung der 

Überbaubarkeit II 

23'523 
33ǃ397 2ǃ349 

Wohnzone 2, Etappierung der 

Überbaubarkeit III 

18'075 
5ǃ328 24ǃ969 

Wohnzone 3 101'459 :9ǃ538 4ǃ143 

Wohnzone 3, Etappierung der 

Überbaubarkeit I 

3'937 
4ǃ:48 0 

Wohnzone 3, Etappierung der 

Überbaubarkeit III 

7'649 
152 8ǃ5:9 

Wohn- Mischzone 3 33'006 42ǃ963 2ǃ265 

Total WMZ 5:2ǃ649 556ǃ134 57ǃ464 

*überbaut + Brachen/Nebenbauten, **nicht überbaut + Baubewilligung erteilt/in Bau 
 

Gemäss den kantonalen Richtwerten wird davon ausgegangen, dass rund 

70 % dieser unbebauten Flächen im Zonenplanhorizont (nächste 15 Jahre) 

mobilisiert werden können. Bei teilweise überbauten Parzellen, deren Ausbau-

grad tiefer als 50 % ist, wird von einer Mobilisierbarkeit von 40  % ausgegan-

gen. 3 Um das Bevölkerungspotential der Kapazitätsreserven abschätzen zu 

können, wird ein Geschossflächenbedarf pro Person angenommen. Der kanto-

nale Richtwert liegt hier bei 60 m2 Geschossfläche pro Person.  

 

 
BGF 

Total 

Mobili-

sierbar-

keit  

BGF 

Mobili-

sierbar  

GF-Bedarf 

pro 

Person 

EW 

Kapazitäts-

reserven 

 [m2] [%] [m2] [m2]  

Theoretische  Kapazitätsreserven  

nicht überbaute 

WMZ 
20ǃ547 100 31ǃ658 60 342 

überbaute WMZ mit 

Ausbaugrad < 50% 
16ǃ597 100 16ǃ597 60 277 

Total  37ǃ144  37ǃ144  619 

Mobilisierbare  Kapazitätsreserven bis 2037  

nicht überbaute 

WMZ 
20ǃ547 70 14'383 60 240 

überbaute WMZ mit 

Ausbaugrad < 50% 
16ǃ597 40 7ǃ74: 60 111 

Total  37ǃ144  21ǃ022  350 

 

Die zukünftige Entwicklung der Bevölkerungszahl ist mit sehr grossen Unsi-

cherheiten verbunden und es lassen sich lediglich Prognosen erstellen. Für die 

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bonaduz bestehen folgende unter-

schiedliche Annahmen: 

 
3 Amt für Raumentwicklung Graubünden, Technische Wegleitung zur Ermittlung des Bauzonenbe-
darfs in der Ortsplanung, Dezember 2020 

Mobilisierbare  

Kapazitätsreserven 

Grundlagen zur  

Bevölkerungsentwicklung 
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Â Auf Basis der periodisch publizierten Modelle des Bundesamtes für Statis-

tik erstellt der Kanton Graubünden Prognosen auf Gemeindestufe. Für die 

Gemeinde Bonaduz wird gemäss der Bevölkerungsperspektive Gemeinden 

Graubündens 2019 ƿ 20504
 eine Bevölkerungszunahme mit den nachfol-

gend dargestellten Werten prognostiziert:  

 

Jahr 
Szenario 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

tief  3'433 3'633 3'773 3'847 3'864 3'856 3'833 

mittel  4ǃ552 4ǃ817 4ǃ:73 5ǃ2:4 5ǃ4:7 4'598 4'805 

hoch 3'443 3'727 4'015 4'293 4'554 4'824 5'109 

 

Â Für die «Feinverteilung» der kantonalen Bevölkerungsprognose auf regio-

naler Stufe ist die Region (Regionaler Richtplan) zuständig. Gemäss der 

Prognose aus dem Regionalen Richtplan ist in den nächsten 25 Jahren in 

Bonaduz ein Bevölkerungswachstum von rund 900 EW anzunehmen. Auf 

15 Jahre (Zonenplanhorizont) gerechnet sind dies rund 550 Einwohnende.  

Â Gemäss dem Kommunalen Räumlichen Leitbild (KRL) aus dem Jahr 2020 

wird in Bonaduz ein moderates Wachstum der Bevölkerung von rund 1 % 

pro Jahr angestrebt. Bis ins Jahr 2040 wird damit von einem Bevölkerungs-

wachstum von rund 750 Personen (lineares Wachstum) oder rund 850 Per-

sonen (exponentielles Wachstum) gegenüber 2020 ausgegangen. 

 

 
Abb. 5: Vergleich bisherige Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember des jeweiligen Jahres (Quelle BfS 

ESPOP / STATPOP) und unterschiedliche Prognosen für zukünftige Entwicklung (KRL Bonaduz / Bevölkerungsperspektive Ge-

meinden Graubündens 2019 ƿ 2050 vom November 2020) 

 
4 Bevölkerungsperspektive Gemeinden Graubündens 2019 ƿ 2050 (Gemeindestand 1.1.2019), 
ARE GR / Wüest Partner AG, November 2020 
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Das gemäss dem KRL angestrebte jährliche Wachstum von 1 % ist mit demje-

nigen aus dem Regionalen Richtplan vergleichbar und liegt in einem ähnlichen 

Bereich, wie das mittlere Szenario der Bevölkerungsprognose gemäss BFS 

von 2019.  

 

Der Vergleich mit den mobilisierbaren Kapazitätsreserven der bestehenden 

WMZ-Zonen (ca. 350 Einwohnende) zeigt, dass die Bevölkerungsprognose ge-

mäss dem KRL (ca.500 EW) leicht über diesen Kapazitätsreserven liegt. Aller-

dings ist dieser Vergleich mit der notwendigen Vorsicht vorzunehmen:  

Â Die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Bevölkerungsprognosen 

zeigt, dass diese mit sehr grossen Unsicherheiten verbunden sind. 

Â Der Druck auf die bestehenden Bauzonen ist in den vergangenen Jahren 

stark gestiegen. Damit ist anzunehmen, dass die Mobilisierungsrate des 

Baulandes höher sein wird als im kantonalen Modell angenommen.  Aus-

serdem werden mit der vorliegenden Gesamtrevision der Ortsplanung Mo-

bilisierungsinstrumente für unbebaute Parzellen und Teilparzellen einge-

führt .  

Â Es kann davon ausgegangen werden, dass im Dorfkern in den nächsten 

Jahren mit einer starken Entwicklung gerechnet werden kann, da grössere 

Entwicklungen in den vergangenen Jahren aufgrund der laufenden Teilrevi-

sion der Ortsplanung im Dorfkern nicht möglich  waren.  

Â Mit der Freigabe der nächsten Etappe des Quartierplans Ginellas kann von 

einer raschen Mobilisierung der Bauparzellen in diesem Quartier gerechnet 

werden. Solche Bautätigkeiten und Absichten sind bereits zu beobachten. 

Entsprechend liegen die realen Kapazitätsreserven voraussichtlich über 

denjenigen, die mit dem kantonalen Berechnungsmodell ermittelt wurden.  

Â In der Arbeitsplatzzone Vicrusch mit fakultativer Folgeplanung können ma-

ximal 5'840 m2 anrechenbare Geschossfläche für Wohnnutzungen erstellt 

werden. Damit wird eine hohe Bevölkerungskapazität geschaffen, die im 

Berechnungsmodell des Kantons nicht berücksichtigt wird, da diese Zone 

nicht zu den Wohn-, Misch-, und Zentrumszonen zählt.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision der Ortsplanung werden ver-

schiedene Massnahmen zur effizienteren Nutzung der bestehenden Bauzonen 

vorgenommen. Damit wird die mobilisierbare Kapazität in den bestehenden 

WMZ-Zonen erhöht. WMZ-Einzonungen, die sich auf die Gesamtkapazität der 

WMZ der Gemeinde auswirken, werden im Rahmen der vorliegenden Gesamt-

revision nicht vorgenommen.  

 

Die Übersicht der Bauzonenkapazität gemäss dem Berechnungsmodell des 

Kantons sind in Anhang A (rechtskräftiger Zonenplan) und Anhang B 

Fazit WMZ-Bedarf 
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(revidierter Zonenplan) aufgeführt. Bei der Bevölkerungsabschätzung wird da-

bei von den Prognosewerten des KRL ausgegangen. 

 

3.2.2  Arbeitszonen  

Gemäss der «Übersicht Bauzonenkapazität» zum rechtskräftigen Zonenplan 

der Gemeinde Bonaduz (Überbauungsstand Stand Oktober 2024) besteht fol-

gender Überbauungsstand in den Arbeitszonen von Bonaduz: 

 

Nutzungszone Überbauungsstand 

 Total [m2] Überbaut [m2]* Nicht überbaut [m2]** Überbaut [%] 

Gewerbemischzone 8ǃ158 3ǃ855 4ǃ304 47 

Arbeitsplatzzone Vicrusch mit 
fakultativer Folgeplanung 

27ǃ304 23ǃ861 3ǃ443 87 

Industrie- und Gewerbezone 91ǃ414 82ǃ900 8ǃ514 91 

Industrie-Gewerbezone Farsch 30ǃ142 30ǃ142 0 100 

Zone für Energieverteilanlagen 11ǃ7744 68ǃ825 48ǃ919 58 

Subtotal Arbeit szonen 274ǃ762 209ǃ583 65ǃ180 76 

*überbaut + Brachen/Nebenbauten, **nicht überbaut + Baubewilligung erteilt/in Bau 

 

Gemäss dem Überbauungsstand sind rund 76% der Arbeitszonen in der Ge-

meinde Bonaduz bebaut, respektive 24% (6,5 ha) sind noch als unbebaute Ar-

beitszonenreserve erfasst. Diese Reserven verteilen sich auf vier unterschied-

liche Zonentypen und Standorte. Allerdings ist dieses vermeintlich grosse Po-

tenzial an Arbeitszonen zu relativieren: 

Â Die Gewerbemischzone umfasst einen Standort im Bereich Cotglera 

Gronda am nordwestlichen Siedlungsrand. Das Gebiet wird überwiegend 

für öffentliche Zwecke genutzt (Mehrzweckgebäude, Zivilschutzanlage 

etc.) und kann von der Öffentlichkeit gemietet werden. Da auch in Zukunft 

das Areal Platz für öffentliche Nutzungen bieten soll, wird das Areal mits-

amt der Reserve im Rahmen der vorliegenden Revision in die Zone für öf-

fentliche Bauten und Anlagen umgezont (siehe Kapitel 4.2.2). Es handelt 

sich somit um keine Arbeitszonenreserve im eigentlichen Sinn (Ansiedlung 

neuer Unternehmen). 

Â Die nicht überbaute Fläche in der Arbeitsplatzzone Vicrusch mit Fakultati-

ver Folgeplanung ist um rund 1'200 m2 zu reduzieren. Der östliche Teil der 

Parzellen Nrn. 990 und 334 wird für die Erschliessungsstrasse genutzt.  

Â Die Reserve in der Zone für Energieverteilanlagen  betrifft eine Fläche süd-

lich des Unterwerks Bonaduz der Axpo. Dabei handelt es sich jedoch um 

keine Arbeitszone im eigentlichen Sinne. Mit dem beabsichtigten 

Übersicht bestehende 

Arbeitszonen 

Einschränkungen 
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revidierten Baugesetz der Gemeinde Bonaduz ist diese Zone primär für 

Energieverteilungsanlagen bestimmt. Ergänzend sind auch Photovoltaikan-

lagen zulässig. Überdies bestehen massgebliche Nutzungseinschränkun-

gen für diese Fläche. Ein Grossteil der Fläche ist im Bundesinventar der 

Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung enthalten. Diese Flä-

che ist grundeigentümerverbindlich geschützt. Zudem bestehen aufgrund 

der bestehenden Hochspannungsleitungen und der entsprechenden Vorga-

ben in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 

des Bundes (NIS-V) massgebliche Nutzungseinschränkungen.  

 

Die tatsächlich massgeblichen Reserven beschränken sich somit vorwiegend 

auf die ca. 0.34 Hektaren in der Arbeitsplatzzone Vicrusch. 

 

Auch in Arbeitsgebieten sind in erster Linie bestehende Reserven zu nutzen 

und Mobilisierungsmassnahmen zu ergreifen, bevor neu eingezont wird. Für 

Arbeitsgebiete ist der Bedarf auf die regionale und kantonale Ebene abzustim-

men. Damit ist im Gegensatz nicht der Bedarf der einzelnen Gemeinde mass-

gebend, sondern die gesamtregionale Betrachtung. 

 

Als Grundlage für die am 4. Oktober 2022 vom Bund genehmigte Anpassung 

des KRIP-S, wurde der Bericht «Entwicklung und Bedarfsermittlung Arbeitszo-

nen GR» erstellt. Dieser zeigt die Aufgaben von Kanton, Regionen und Gemein-

den im Umgang mit den bestehenden Arbeitszonen sowie beabsichtigten Er-

weiterungen von Arbeitszonen auf. Demnach definiert der Kanton die grund-

sätzlichen Rahmenbedingungen für Neueinzonungen. Weiter hat er eine erste 

grobe Bedarfsabschätzung erstellt, inwiefern das gemäss KRIP prognosti-

zierte Wachstum der Beschäftigung (Vollzeitäquivalente) in den Regionen zu 

einem zusätzlichen Bedarf an Arbeitszonen führt. Demnach wird für die Re-

gion Imboden ein zusätzlicher Bedarf von 7,3 ha für den Horizont Richt- und 

Nutzungsplanung ausgewiesen. Die Beschäftigtenzahlen hängen allerdings 

stark von wirtschaftlichen Entwicklungen sowie von Entscheidungen einzelner 

Firmen ab. Ebenso wurden die regionalen Gegebenheiten noch nicht ausrei-

chend berücksichtigt. Deshalb handelt es sich bei der kantonalen Bedarfsab-

schätzung erst um grobe Richtwerte, welcher durch die Regionen zu konkreti-

sieren sowie mit qualitativen Überlegungen zu präzisieren und verorten sind. 

 

Derzeit wird der RRIP Teil Siedlung der Region Imboden überarbeitet (Stand 

Mitwirkungsauflage November 2024 ). Im Rahmen dieser Überarbeitung wird 

auch die kantonale Bedarfsabschätzung konkretisiert. Demnach wird von ei-

nem jährlichen Beschäftigtenwachstum von 1,0 % pro Jahr ausgegangen. Da-

mit resultieren folgende prognostizierten Entwicklungen:  

 

Tatsächlich massgebliche  

Reserven 

Bedarfsermittlung auf  

regionaler Ebene 

Kantonale Grundlage: 

Grobe Bedarfsabschätzung 

Regionale Richtplanung 

Imboden 
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Abb. 6: Prognostizierte Beschäftigtenentwicklung in VZÄ im Rahmen des RRIP-S Region Imbo-

den, Stand Mitwirkung  

 

Unter der Berücksichtigung der kantonalen Berechnungsparameter (Anteil 

VZÄ in Arbeitszonen und strategisches Arbeitsgebiet, Flächenbedarf pro VZÄ) 

wird bis in das Jahr 2045 ein zusätzlicher Arbeitszonenbedarf von grob ge-

schätzt rund 7.8 ha für die Region ermittelt. Dabei wurden die bestehenden 

massgeblichen Reserven in der Region, welche der Kanton in seiner Grundla-

genarbeit identifiziert hatte, bereits berücksichtigt.  

 

In qualitativer Hinsicht sieht der RRIP-S (Stand Mitwirkung ) zudem vor, dass 

die bestehende Vielfalt des Wirtschaftsstandorts Region Imboden erhalten 

und weiter gestärkt werden soll. Damit  sich die Region Imboden auch künftig 

als attraktiver Wirtschaftsstandort profilieren kann, soll durch die Bereitstel-

lung von schnell verfügbaren Arbeitszonen einerseits die Weiterentwicklung 

der bestehenden Unternehmen (Betriebserweiterungen, zusätzliche Standorte 

etc.) und andererseits die Neuansiedlung von Unternehmen ermöglicht wer-

den. Abgestützt auf die vom Kanton definierten, qualitativen Kriterien erfolgt 

die Verteilung des ermittelten Bedarfs auf die einzelnen Standorte und Ge-

meinden. Für die Gemeinde Bonaduz werden folgende Erweiterungsgebiete 

definiert und in der Richtplankarte festgelegt: 

Â Bonaduz Hamilton: 0.9 ha 
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Abb. 7: Auszug RRIP Teil Siedlung Region Imboden, Stand Mitwirkung November 2024  

 

Beim Gebiet «Hamilton» handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden 

Arbeitszonen im Sinne einer Betriebserweiterung des bereits ansässigen Un-

ternehmens Hamilton AG. Das heutige Profil gemäss regionalem Richtplan 

(Gewerbe / Dienstleistungsnutzungen der Hamilton AG mit hoher Wertschöp-

fung und Arbeitsplatzdichte) soll damit weiter sichergestellt und erhalten wer-

den. 

 

Anhand des regional ermittelten Arbeitszonenbedarfs werden der Gemeinde 

Erweiterungsflächen im Umfang von 0.9 ha zugewiesen. Hierbei sind die be-

stehenden Reserven bereits berücksichtigt. Hinzu kommt, dass diese beste-

henden Reserven in der Gemeinde Bonaduz nur sehr beschränkt als eigentli-

che Reserven dienen, bzw. Flächen umgezont werden oder die zulässige Nut-

zung eingeschränkt ist. Im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision soll le-

diglich die Einzonung im Bereich der Hamilton AG erfolgen, um eine Betriebs-

erweiterung des ansässigen Unternehmens zu ermöglichen. Ausserdem wer-

den Massnahmen getroffen, um den haushälterischen Umgang mit dem Bo-

den sicherzustellen und Parkierungsflächen zu reduzieren. 

  

Siedlungserweiterungsgebiet Ar-

beitszonen «Hamilton», 0.9 ha   

Erweiterungsgebiet «Hamilton» 

Fazit   
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3.3 Verkehr 

Der Sachplan Verkehr setzt sich zusammen aus dem Teil Programm und aus 

vier Teilen zu den Infrastrukturen Strasse, Schiene, Luft- und Schifffahrt. Im 

Sachplan Verkehr wird der Rahmen für die langfristige Entwicklung des 

schweizerischen Gesamtverkehrssystems vorgegeben. Er orientiert sich dabei 

an den zwölf Handlungsräumen des Raumkonzepts Schweiz, für welche der 

jeweilige Handlungsbedarf  sowie Stossrichtungen  definiert werden. Die In-

halte des Sachplans Verkehr geben den behördenverbindlichen Rahmen vor 

für folgende Instrumente:  

 

Â strategischen Entwicklungsprogramme (STEP) für die Bahninfrastruktur 

und die Nationalstrasse 

Â Agglomerationsprogramme  

Â kantonale Richtplanung 

Â kommunale Nutzungsplanung  

 

Der Kanton Graubünden gehört zum Handlungsraum «Ostalpen». Für diesen 

Handlungsraum werden vor allem die A13 und die Albula-Berninalinie als 

wichtige internationale und nationale Nord-Süd-Achse hervorgehoben. Als 

Handlungsbedarf werden unter anderem die Kapazitätsengpässe auf Strasse 

und Schiene durch die Überlagerung von Pendler-, Einkaufs- und Freizeitver-

kehr ausgewiesen. 

 

In den «Verkehrsperspektiven 2050» versucht der Bund anhand von Szenarien 

die verkehrliche Entwicklung abzuschätzen. Die Verkehrsperspektiven bieten 

damit eine wichtige Grundlage für verkehrspolitische und raumplanerische 

Entscheide. Gemäss «Verkehrsperspektiven 2050» wird der Verkehr aufgrund 

des anhaltenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums auch in Zukunft 

weiter zunehmen. Im Personenverkehr wird davon ausgegangen, dass künftig 

weniger Arbeits- und Einkaufswege (aufgrund Homeoffice und Onlineshop-

ping), dafür aber mehr Freizeitwege zurückgelegt werden. 

 

Im kantonalen Richtplan, Teil Verkehr (KRIP-V) werden strategische Schwer-

punkte und Verantwortungsbereiche festgesetzt. Wichtige Objekte wie über-

geordnete Infrastrukturen und Ausbauprojekte sind zudem in der Richtplan-

karte ausgewiesen. Der Teil Verkehr des KRIP wurde einer vollständigen Revi-

sion unterzogen (Beschluss Regierung mit Protokoll Nr. 624/2021 vom 29. 

Juni 2021 und Genehmigung mit Beschluss des Eidgenössischen Departe-

ments UVEK am 14. April 2022). Für die Gemeinde Bonaduz ergeben sich auf-

grund der überarbeiteten Richtplanung allerdings keine konkreten Vorhaben 

mit dem Koordinationsstand Festsetzung.   

Sachplan Verkehr 

Verkehrsperspektiven 

KRIP, Teil Verkehr 
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Der Sachplan Velo, welcher 2019 von der Kantonsregierung genehmigt wurde, 

bildet die planerische Grundlage für die nachhaltige Förderung des Velos im 

Kanton Graubünden. Er umfasst den kantonalen Velonetzplan, den textlichen 

Sachplan, Projektierungsrichtlinien und Objektblätter. 

Der kantonale Velonetzplan stellt das Alltags- und das Freizeitverkehrsnetz 

dar. Die Velo- und Mountainbikerouten von SchweizMobil wurde in das Frei-

zeitverkehrsnetz des Sachplans integriert. Fehlende oder nicht den Projektie-

rungsrichtlinien entsprechende Abschnitte sind als Schwachstellen ausgewie-

sen. Der Sachplan Velo wird periodisch geprüft und aktualisiert. Die Regierung 

genehmigte am 23. Januar 2024 die Revision des Textteils des Sachplans 

Velo. 

 

 
Abb. 8: Ausschnitt Sachplan Velo Kanton Graubünden (Oktober 2024) 

 

Parallel zum regionalen Raumkonzept hat die Region Imboden auch ein regio-

nales Gesamtverkehrskonzept (GVK) erarbeitet. Im Rahmen des GVK wurde 

die verkehrliche Situation in der Region Imboden analysiert und der Hand-

lungsbedarf aufgezeigt. Insbesondere wurden Gefahrenstellen oder Netzlü-

cken eruiert und mögliche Massnahmen abgeleitet.  

 

Das GVK hat zum Ziel, die Verkehrssysteme mit der künftigen Siedlungsent-

wicklung abzustimmen. Neben einem leistungsfähigen ÖV-, MIV- und Lang-

samverkehrsnetz soll der Modal Split des Gesamtverkehrs zugunsten des öf-

fentlichen Verkehrs und des Veloverkehrs verbessert werden. Weiter sieht das 

GVK vor, den ortsfremden MIV auf leistungsfähige Verbindungen zu bündeln 

bzw. zu verlagern und so die sensiblen Ortszentren vom Verkehr entlastet und 

verkehrsberuhigt zu gestalten.  

Sachplan Velo 

 

Gesamtverkehrskonzept 

Region 
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Abb. 9: Ausschnitt Zukunftsbild Gesamtverkehrskonzept Imboden (Beschluss 10. Februar 2021)  

 

Das GVK der Region Imboden wurde am 10. Februar 2021 verabschiedet. Es 

bildet eine wichtige Grundlage für das Agglomerationsprogramm sowie für 

den regionalen Richtplan (Teil Verkehr). 

 

Auf Ebene der Region wird das Thema Verkehr in der regionalen Richtplanung 

abgehandelt. Die Region Imboden befindet sich momentan in der Erarbeitung 

des regionalen Richtplans, Teil Verkehr (RRIP-V). Der Richtplanentwurf wird 

koordiniert mit dem Teil Siedlung zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt (No-

vember 2024). 

 

 

  

RRIP, Teil Verkehr 

Umsetzung in der Ortsplanung Sowohl die strategischen Inhalte als auch die Richtplanobjekte sind im 
Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision berücksichtigt. Die Inhalte 
des Generellen Erschliessungsplans sind mit den Verkehrsinhalten der 
übergeordneten Instrumente abgeglichen. 
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3.4 Landwirtschaft  

Im Raumplanungsgesetz des Bundes (RPG) und in der Raumplanungsverord-

nung (RPV) wird festgelegt, dass genügend Flächen geeigneten Kulturlandes 

für die Landwirtschaft zu erhalten sind. Dazu gehören insbesondere die 

Fruchtfolgeflächen (FFF), die das beste Ackerbauland der Schweiz umfassen. 

Damit soll die langfristige Ernährungsbasis, die Erhaltung von Landschafts- 

und Erholungsräumen sowie ein ökologischer Ausgleich gesichert werden. 

Wie diese Vorgaben mit raumplanerischen Massnahmen umzusetzen sind, 

wird im behördenverbindlichen Sachplan FFF aufgezeigt. Hier werden zudem 

kantonale Kontingente an FFF definiert, die im Minimum  erhalten werden müs-

sen. Es wird auch die raumplanerische Umsetzung konkretisiert und der Mi n-

destumfang an FFF pro Kanton festgelegt. Demnach muss der Kanton GR 

6'300 ha FFF sichern. 

 

Die Erfassung und Kontrolle der Fruchtfolgeflächen ist Sache der Kantone. Die 

Verortung dieser Flächen sind in der kantonalen Richtplanungen verortet. Aus-

serdem wird der Umgang mit den Landwirtschaftsgebieten konkretisiert: Wer-

den für Bauvorhaben Landwirtschaftsflächen benötigt, müssen e ine Interes-

sensabwägung erfolgen und ein öffentliches Interesse vorliegen. Der Verbu-

schung und Verwaldung wird mit Fördermassnahmen entgegengewirkt, wel-

che die Bewirtschaftung begünstigen. Ausserdem hat sich die Landwirtschaft 

nach den einzelnen Raumtypen auszurichten. Die Gemeinde Bonaduz ist dem 

suburbanen Raum zugewiesen. In diesem Raum dient die Landwirtschaft 

hauptsächlich der Produktion und Sicherung der langfristigen Ernährungsba-

sis (FFF). Ausserdem dient sie der Gestaltung und Erhaltung des Naherho-

lungsraums sowie dem ökologischen Ausgleich.  
 

 
Abb. 10: Ausschnitt bestehende Fruchtfolgeflächen.  (www.geogr.ch, Zugriff am 16.12.2022) 

Kantonaler Richtplan 

http://www.geogr.ch/
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Mit der Umsetzung der Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan in der kom-

munalen Nutzungsplanung sowie bei der Ausführung weiterer raumwirksamer 

Tätigkeiten werden die Landwirtschaftsflächen für den Erhalt der langfristigen 

Ernährungsbasis auf Gemeindeebene sichergestellt. 

 

 

 

3.5 Natur und Landschaft  

Gemäss Art. 3 NHG sind das heimatliche Landschafts bild und Naturdenkmä-

ler zu schonen und wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, unge-

schmälert zu erhalten. Gemäss Artikel 18 NHG müssen zudem genügend 

grosse Lebensräume (Biotope) erhalten werden, um dem Aussterben von ein-

heimischen Tier- und Pflanzenarten entgegenzuwirken. Besonders zu schüt-

zen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, 

Hecken, Feldgehölze und Trockenrasen sowie allenfalls weitere bedeutende 

Lebensräume. Eine Beeinträchtigung von schutzwürdigen Biotopen setzt eine 

Interessensabwägung und ein angemessener Ersatz voraus. In den zugehöri-

gen Verordnungen (bspw. Auenverordnung, Trockenwiesenverordnung, Am-

phibienlaichgebiete-Verordnung etc.) wird dieser Schutz konkretisiert.  

 

Gestützt auf das NHG und das Kantonale Natur- und Heimatschutzgesetz 

(KNHG) führen Bund und Kanton Inventare von schutzwürdigen Objekten. 

Diese Inventare sind die massgebenden Grundlagen für die Festlegung von 

Schutzbezeichnungen in der Ortsplanung . Für den Naturschutz ist das Biotop- 

und Landschaftsinventar  das zentrale Inventar des Kantons Graubünden. Es 

enthält Objekte von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung und ist behör-

denverbindlich. Aufgabe der Gemeinde ist es, die Inventare in der Ortsplanung 

angemessen zu berücksichtigen und grundeigentümerverbindlich und parzel-

lenscharf umzusetzen.  

 

Im Gemeindegebiet von Bonaduz sind bereits verschiedene Schutzzonen 

grundeigentümerverbindlich festgelegt. Diese gilt es an die revidierten, über-

geordneten Grundlagen (kantonales NHG, KRIP und Inventare) anzupassen. 

  

Kommunale Nutzungspläne 

und weitere raumwirksame  

Tätigkeiten 

Vorgaben aus dem NHG und 

RPG 

Inventare als Grundlage 

Bestehende Schutzzonen 

Mit der vorliegenden Ortsplanung werden für die Einzonung im Gebiet 

Vicrusch (Hamilton) Fruchtfolgeflächen tangiert. Es ist eine Kompensation 

der betroffenen Flächen angezeigt. 
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3.5.1  Landschaftsschutz  

Das kantonale Natur- und Landschaftsschutzinventar umfasst bedeutsame 

Landschaftsschutzgebiete aus den Bundesinventaren sowie regional bedeu-

tende Schutzgebiete aus den regionalen Richtplänen. Diese Gebiete müssen 

im Rahmen der Ortsplanungsrevision als Landschaftsschutzzonen umgesetzt 

werden.  

 

Gemäss dem kantonalen Landschaftsschutzi nventar befinden sich in Bona-

duz die folgenden Landschaftsschutzgebiete:  

1. Ruinaulta (nationale Bedeutung; BLN): Schlucht des Vorderrheins mit bis 

zu 300m hohen Erosionsanrissen im Schuttkegel des Flimser Bergsturzes, 

Erika- Föhrenwälder mit interessanter Trockenflora, Fichtenwald . 

2. Vorderrhein zwischen Trin und Reichenau (regionale Bedeutung): Fluss-

landschaft mit wertvollen Uferbereichen . 

3. Bot Danisch - Bot Tschavir - Crest Aulta (regionale Bedeutung): Östlichste 

Ausläufer des Flimserbergsturzes. Markante Hügel mit Föhrentrockenwald 

und ausgedehntem Weidegebiet mit zahlreichen Magerwiesen. 

4. Auenlandschaft am Unterlauf des Hinterrheins  (nationale Bedeutung; BLN): 

mäandrierende Flusslandschaft mit auf den Flussinseln ausgedehnter Au-

envegetation, Weiden- und Erlen-Auenwälder, Föhrenwald, in trockenwar-

mem Klima lebende Insektenfauna. 

 

 
Abb. 11: Ausschnitt aus dem Kantonalen Landschaftsschutzinventar.  (www.geogr.ch, Zugriff am 06.09.2022) 

 

  

Kantonales Inventar 

Landschaftsschutzgebiete in 

Bonaduz 

1 

2 

3 
4 

http://www.geogr.ch/
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Auf dem Gebiet der Gemeinde Bonaduz befinden sich keine Moorlandschaf-

ten, Geotopgebiete oder Geotopobjekte (punkt- und linienförmige Objekte) ge-

mäss dem Kantonalen Landschafsinventar  

 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird die Landschaftsschutzzone im Ge-

biet «Plaun da Fumiclas Sura» angepasst. Genaue Ausführungen dazu finden 

sich im Kapitel 4.2.4.  

3.5.2  Naturschutz  

Im kantonalen Biotopinventar aus dem Jahr 2021 werden die bedeutsamen 

Lebensräume (=Biotope) von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung be-

zeichnet. Neben besonders schutzwürdigen Biotopen gemäss eidgenössi-

scher Gesetzgebung (Auen, Moore, Amphibienlaichgebiete und Trockenwie-

sen-/Weiden) umfasst das kantonale Biotopinventar auch weitere bedeutende 

Naturschutzflächen und punkt - und linienförmige Naturobjekte 5 («übrige Bio-

tope»). Nachfolgend werden die Inhalte aus diesem Inventar aufgezeigt. In Bo-

naduz sind keine Wiesen mit Rote-Liste-Arten, Hochmoore (nationaler oder re-

gionaler Bedeutung» und keine «übrige Biotope» (nationaler oder regionaler 

Bedeutung vorhanden. 
 

 
5 Weitere bedeutende Naturschutzflächen  bzw. flächenhafte Naturobjekte sind z.B.: Kleinbiotope, 
Feldgehölze, Ruderalflächen, Felsheiden, Gewässer, Amphibienbiotope und Geotope 
Punktförmige Naturobjekte  sind z. B.: markante (Einzel-)Bäume, Baumgruppen, kleine Geotope 
(z. B. Erosionsformen, markante Felsblöcke, Findlinge, Felstürme, Höhlen, Bach- und Gletscher-
mühlen, Wasserfälle), Kleinstbiotope, kleine Amphibien- und Reptilienbiotope. 
Linienförmige Naturobjekte  sind z. B.: Hecken, Bachläufe, Trockensteinmauern, Moränen, Alleen. 

Keine Moorlandschaften  

und Geotope 

Umsetzung in der Ortsplanung 

Kantonales Inventar 
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Abb. 12: Ausschnitt aus dem Kantonalen Biotopinventar. www.geogr.ch, Zugriff am 06.09.2022. 
 

Gemäss dem Kantonalen Richtplan werden Naturschutzgebiete mit nationaler 

und regionaler Bedeutung sowie punkt- und linienförmige Naturobjekte  sämtli-

cher Bedeutungen, wie zum Beispiel Einzelbäume und Hecken, in der Ortspla-

nung berücksichtigt. In der Regel werden Naturschutzzonen ausgeschieden. 

Biotope von lokaler Bedeutung können nach einer Interessensabwägung eben-

falls  geschützt werden. Die Umsetzung auf lokaler Ebene erfolgt mit folgen-

den raumplanerischen Festlegungen: 

 

Â Naturschutzzonen  werden im Zonenplan bezeichnet, falls grössere, flä-

chige Biotope vorliegen. Es gelten die Bestimmungen gemäss Art. 33 KRG.  

Â Natur- und Kulturobjekte  werden im Generellen Gestaltungsplan bezeich-

net, falls punkt- oder linienförmige Biotope vorliegen. Es gelten die Bestim-

mungen gemäss Art. 44 KRG. 

Â Trockenstandortzonen werden dort ausgeschieden, wo Trockenstandorte 

bzw. Trockenwiesen und -weiden vorliegen. Im Vergleich zur 

Umsetzung in der Ortsplanung 

gemäss dem KRIP 

http://www.geogr.ch/
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Naturschutzzone gibt die Trockenstandortzone zusätzlichen Spielraum für 

standortgebundene, land- oder forstwirtschaftliche Bauten und Anlagen . 

 

 

3.6 Gewässerschutz, Gewässerraum und Grundwasser 

Das Gewässerschutzgesetz des Bundes (GSchG) und die zugehörige Verord-

nung (GSchV) wurden im Jahr 2011 nach einer umfassenden Revision in Kraft 

gesetzt. Aufgrund dieser Gesetzgebung haben die Gemeinden den Schutz der 

Gewässer in ihrer Nutzungsplanung angemessen zu berücksichtigen. Insbe-

sondere ist der Raumbedarf der oberirdischen Gewässer mittels Ausschei-

dung einer Gewässerraumzone zu sichern. Im Weiteren sind Grundwasser- 

und Quellschutzzonen auf Grundlage der kantonalen Gewässerschutzkarte 

festzulegen. 

 

 

 

3.7 Schutz von Wildlebensräumen  

Ein Spezialfall von natürlichen Lebensräumen sind im Kanton Graubünden die 

Wildlebensräume . Aufgabe der Gemeinden ist es, Wildruhezonen und Wild-

tierkorridore  in der Ortsplanung umzusetzen. In der Gemeinde Bonaduz sind 

keine Wildruhezonen vorhanden. Allerdings gibt es einen regionalen Wildkorri-

dor auf dem Gemeindegebiet von Bonaduz. 

 

Wildtierkorridore  sind Bestandteile der Bewegungsachsen von Wildtieren, wel-

che durch natürliche oder menschliche Einflüsse seitlich begrenzt sind. Sie 

dienen damit als Verbindung zwischen den eigentlichen Hauptlebensräumen  

des Wilds (beispielsweise zum Wechsel von Talseiten). Diese Korridore sollen 

Umsetzung in der Ortsplanung 

Bundesrechtliche Vorgaben 

Umsetzung in der Ortsplanung 

Im Baugesetz der Gemeinde Bonaduz werden die rechtskräftigen Bestim-

mungen zur Naturschutzzone, der Landschaftsschutzzone und der Tro-

ckenstandortzone beibehalten. Diese entsprechen denjenigen aus dem 

Musterbaugesetz. Auf Grundlage des kantonalen Biotopinventars wird der 

Zonenplan sowie der Generelle Gestaltungsplan überprüft und, wo zweck-

mässig , angepasst. 

Die Quell- und Grundwasserschutzzonen in Bonaduz werden in einem se-

paraten Verfahren revidiert. Die Schutzzonen wurden neu festgelegt, je-

doch noch nicht genehmigt. Zum aktuellen Zeitpunkt sind jedoch keine 

grösseren Änderungen zu erwarten, sodass die revidierten Quell- und 

Grundwasserschutzzonen in der vorliegenden Ortsplanungsrevision bereits 

aufgenommen werden können. Die Dokumente zur Ausscheidung detail-

lierter Quellschutzzonen sind in der Beilage A angefügt, diese wurden per 

12.09.2023 zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. 
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möglichst uneingeschränkt funktionieren bzw. erhalten und verbessert wer-

den. Der Kanton nimmt hierzu die massgebenden Wildtierkorridore im KRIP 

auf und prüft bei Bauprojekten, dass diese nicht zu einer Beeinträchtigung ei-

nes Wildtierkorridor führen (vgl. Kapitel 3.8.3 KRIP).  

 

 
Abb. 13: Ausschnitt Wildruhezonen (https://edit.geo.gr.ch , abgerufen am 3. November 2022) 

 

 

 

 

3.8 Archäologie  

Gestützt auf Art. 3 des Kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes (KNHG) 

sorgen die Gemeinden im Rahmen der Nutzungsplanung dafür, dass archäolo-

gische Fundstellen geschont und wo möglich erhalten werden. Archäologi-

sche Fundstellen sind durch bauliche Eingriffe gefährdet. Bei Bauvorhaben, 

die eine solche Fundstelle betreffen, ist grundsätzlich der archäologische 

Dienst beizuziehen, welcher die Bauarbeiten dokumentiert und begleitet. Falls 

Eigentumsparteien bei Bauprojekten unerwartet auf archäologische Funde 

stossen, kann dies zu Unterbrüchen und Verzögerungen in den Projekten füh-

ren. Mit der Bezeichnung solcher Gebiete in der Nutzungsplanung können hin-

gegen die notwendigen Schritte frühzeitig eingeleitet und koordiniert werden. 

Mit der Ausscheidung von Archäologiezonen unterliegen Gebiete, in denen Ar-

chäologische Funde auftauchen, also nicht einem stärkeren Schutz. Stattdes-

sen können ein planmässiges Vorgehen bei Bauvorhaben oder bei Unterhalts-

arbeiten aufgegleist werden.  

 

Umsetzung in der Ortsplanung 

Rechtliche Vorgaben 

In der Ortsplanung ist eine Umsetzung mittels der überlagernden «Zone 

Wildtierkorridor» vorzunehmen.  

Verbot 

Empfehlung, kein Überflug 

Empfehlung, kein Zutritt 

Temporäre Wildruhezone 

 

Wildruhezone nach Schonart 

Durchgangswege Wildruhezonen 

Durchgangswege 

Regionaler Wildtierkorridor KRIP 

 

Wildtierkorridore  

https://edit.geo.gr.ch/
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Der Archäologische Dienst ist die zuständige kantonale Fachstelle des Kan-

tons Graubünden und führt ein Inventar mit den archäologischen Fundstellen. 

Im Gebiet der Gemeinde Bonaduz sind derzeit rund 40 archäologische Fund-

stellen bekannt. Gemäss Auskunft des archäologischen Dienstes sind davon 

sechs Fundstellen als Archäologiezonen gemäss Art. 36 Abs. 1 KRG in der 

Nutzungsplanung umzusetzen. Ausserdem sind zehn Punktobjekte als ge-

schützte bzw. erhaltenswerte Kulturobjekte aufzunehmen. Einige davon sind 

bereits in der Nutzungsplanung geschützt. 

 

 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Flächenobjekte aus dem kantonalen Ar-

chäologieinventar aufgeführt, die in der Ortsplanung zu schützen sind. In den 

Abbildungen werden diese Signaturen verwendet: 

 
Zonenplan  
(bereits geschützte Flächen und Objekte) 

Kantonales Inventar  

 
Archäologiezone  Archäologische Fundstelle (Fläche) 

 Geschütztes / schützenswertes Kulturob-
jekt 

 
Archäologische Fundstelle (Punktobjekt)  

 

  

Kantonales Inventar archäolo-

gischer Fundstellen 

Umsetzung in der Ortsplanung 

Umsetzung Flächenobjekte 

Die archäologischen Fundstellen werden gemäss Inventar und Einschät-

zung der kantonalen Fachstelle als Archäologiezonen in der Nutzungspla-

nung umgesetzt. Die Zonenabgrenzung orientiert sich an den Flächen des 

Inventars. Wo dies zweckmässig erscheint, wird eine Abstimmung auf die 

weiteren Festlegungen im Zonenplan (z.B. Zonengrenzen) und die vorhan-

dene Parzellierung vorgenommen.  
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Flächenobjekte 

Bezeichnung und  

Suchbegriff  

Zonen-

art 

Kommentar (gemäss Objektbe-

schrieb kantonales Inventar) 

Vergleich Inventar und GGP Umsetzung in der Ortsplanung 

Valbeuna 

25992 

Archäo-

logie-

zone 

Gräberfeld mit über 700 Be-

stattungen aus der Zeit zwi-

schen dem 4. und dem 7. Jh. 

n. Chr. Dazu Überreste von 

Siedlungsschichten des 1. Jh. 

n. Chr. Zusammenhang mit 

Gräber Bot Panadisch denkbar.  

Noch nicht im Zonenplan aufge-

führt, wird neu als Archäologie-

zone festgelegt. 

Burgruine Sculms 

25993 

Archäo-

logie-

zone 

Burg auf schroffem Gelände-

sporn über der Rabiusa-

schlucht. 

 

Noch nicht im Zonenplan aufge-

führt, wird neu als Archäologie-

zone festgelegt. 

Sera Curt 

25989 

Archäo-

logie-

zone 

Fünfzehn beigabenlose Bestat-

tungen; Rechteckige Grube mit 

Anzeichen grosser Hitzeeinwir-

kung; Zusammenhang mit Grä-

berfeld Valbeuna denkbar. 

 

Noch nicht im Zonenplan aufge-

führt, wird neu als Archäologie-

zone festgelegt. Geringfügige 

Abweichungen der Inventarflä-

che gegenüber der Parzellen-

grenzen (Ungenauigkeitsbereich 

der Inventaraufnahme) werden 

an die Parzellengrenzen ange-

passt.  

Davos Baselgia / Cam-

pogna 

68501 

Archäo-

logie-

zone 

Katholische Pfarrkirche (erst-

mals als Kapelle erwähnt 

1445) und Grabfunde in deren 

Umfeld. 

 

Noch nicht im Zonenplan aufge-

führt, wird neu als Archäologie-

zone festgelegt. 

Burg Wackenau 

26087 

Archäo-

logie-

zone 

Burgruine mit einem bergseiti-

gem, markanten Halsgraben. 

Daran schliesst eine Mauer an. 

Restliches Areal wohl ummau-

ert, allerdings nur noch geringe 

Reste dieses Berings erhalten. 

Im NW des Innraumes Reste 

eines Turmes(?). 

 

Bereits vollständig im Zonen-

plan aufgeführt, keine Änderung 

im Zonenplan notwendig. 

Bot Panadisch 

65066 

Archäo-

logie-

zone 

Höhensiedlung auf Kiesplateau 

mit einzelnen Gräbern; spät-

latène- bis frühkaiserzeitlich. 

 

Bereits teilweise im Zonenplan 

aufgeführt. Bestehende Archäo-

logiezone wird im Süden er-

gänzt (Abgrenzung gemäss in-

ventarisierter Fläche). 

Punktförmige Objekte  

Bezeichnung und 

Suchbegriff  

Fund-

stellen-

art 

Beschrieb (gemäss Objektbe-

schrieb kantonales Inventar) 

Vergleich Inventar und GGP Umsetzung in der Ortsplanung  

Wackenau 

291 

Burg / 

Kastell 

Burgruine mit Schildmauer und 

geringen Resten eines Turmes 

(?). Mittelalter. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, keine Än-

derung im GGP notwendig. 
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Bonaduzer Wald / Bot 

Danisch 

17439 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit auf dem Bot Da-

nisch. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, die Lage 

des Objektes wird an diejenige 

gemäss dem Inventar ange-

passt. 

Bonaduzer Wald / Bot 

Ars 

17440 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit auf dem Bot Ars. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, keine Än-

derung im GGP notwendig. 

Bonaduzer Wald / Tu-

leu da Gurgs 

17441 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit in der Flur Tuleu da 

Gurgs. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, keine Än-

derung im GGP notwendig. 

Bonaduzer Wald / 

Plaun dils Stiarls 

17442 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit in der Flur dils Stia-

rls. 

 

Beide bereits im Generellen Ge-

staltungsplan aufgeführt, keine 

Änderung im GGP notwendig. 

Bonaduzer Wald / 

Zault / Bot Crestugl  

17443 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit westlich Bot Cre-

stugl. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, keine Än-

derung im GGP notwendig. 

Bonaduzer Wald / Sper 

Tschavir I 

17444 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit in der Flur Sper 

Tschavir. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, keine Än-

derung im GGP notwendig. 

Bonaduzer Wald / Sper 

Tschavir II 

17445 

Kalk- / 

Ziegel-

brenn-

ofen 

Kalkbrennofen unbekannter 

Zeitstellung, wohl Mittelal-

ter/Neuzeit in der Sper 

Tschavir. 

 

Noch nicht geschützt, wird neu 

im GGP aufgenommen.  

Bot Panadisch 

17460 

Refu-

gium / 

Höhen-

siedlung 

Höhensiedlung auf Kiespla-

teau, spätlatène- bis frühkai-

serzeitliche Besiedlung. 

 

Bereits im Generellen Gestal-

tungsplan aufgeführt, die Lage 

des Objektes wird an diejenige 

gemäss dem Inventar ange-

passt. 
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3.9 Ortsbild und Baukultur  

Auf dem Gemeindegebiet Bonaduz ist kein ISOS-Eintrag vorhanden. 

 

Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) erfasst 

historische Verkehrswerge der Schweiz, welche als Zeitzeugen zu erhalten 

und zu pflegen sind. Das IVS unterscheidet dabei zwischen: 

Â Objekten des Bundesinventars 

Diese Objekte stehen unter besonderem Schutz 

Â Objekte im historischen Kontext mit nationaler Bedeutung  

Nicht Teil des Bundesinventars und stehen nicht unter besonderem 

Schutz 

Â Verkehrswege von regionaler und lokaler Bedeutung 

Â Ebenfalls wird den Klassen der Grad der Substanz zugeordnet 

 

Das IVS bildet wie das ISOS ein nationales Inventar ab. Aufgrund des Bundes-

gerichtsentscheid Rüti ZH vom April 2009 (BGE 135 II 209) wurde die grosse 

Bedeutung und die Pflicht zur Berücksichtigung bestätigt. Das IVS ist somit 

als Bestandteil der Ortsplanung zu verwenden. Je nach Objekten und Bedeu-

tungsstufen resp. Substanz sind unterschiedliche Massnahmen (z.B. Auf-

nahme in Generellen Erschliessungsplan) in der Ortsplanung anzuwenden.  

 

ISOS-Eintrag 

IVS 
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Abb. 14: Ausschnitt IVS www.map.geo.admin.ch, Bundesamt für Strassen 

 

 

 

 

 

Innerhalb der Gemeinde Bonaduz sind unterschiedliche IVS-Wege kartiert. 

Viele Wege bestehen heute immer noch als Fuss- oder Wanderweg oder Er-

schliessungsstrasse. Bei konkreten Bauvorhaben im Bereich der IVS-Wege 

sind detaillierte Abklärungen zu treffen. Weitere Festlegungen im Rahmen der 

Ortsplanungen erscheinen in der Gemeinde Bonaduz nicht notwendig.  
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3.10 Wald  

Wald übernimmt diverse wichtige Aufgaben ƿ sowohl für die Holzwirtschaft, 

für den Schutz vor Naturgefahren, für Erholungsnutzungen oder als natürlicher 

Lebensraum. Das Waldgebiet ist keine Nutzungszone im Sinne des Planungs-

rechts. Die Definition, Abgrenzung und Bestimmungen ergeben sich direkt aus 

der übergeordneten Gesetzgebung. Gemäss Waldgesetzgebung des Bundes 

ist der Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung zu erhalten. 

Das kantonale Waldgesetz regelt die Anforderungen an die forstliche Planung 

und Bewirtschaftung.  

 

Eine Nutzung des Waldes, welche über die forstwirtschaftliche Nutzung hin-

aus geht, wird durch die Gesetzgebung des Bundes und des Kantons weitge-

hend verboten bzw. stark eingeschränkt. Zudem haben Bauten und Anlagen 

zum Waldrand einen minimalen Abstand einzuhalten. Gemäss Art. 26 Abs. 1 

der Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Waldgesetz ( RABzKWaG) be-

trägt der Minimalabstand von Bauten und Anlagen gegenüber Wald 10 m (für 

den Hochwald als Normalfall, beim Niederwald als Ausnahmefall gelten 5  m). 

 

 

Waldgesetzgebung von 

Bund und Kanton 

Umsetzung in der Ortsplanung Der Wald ist in der Ortsplanung (Zonenplan) darzustellen. Aufgrund der 

Wachstumsdynamik des Waldes verändert sich dessen Abgrenzung über 

die Jahre. Wo Bauzonen an Wald grenzen, ist der Waldrand zu vermessen 

und als statische Waldgrenze zu fixieren. Dies ist in Bonaduz bereits er-

folgt und es ergeben sich diesbezüglich keine Pendenzen für die Ortspla-

nungsrevision. Die Waldumrisse abseits der Bauzonen sind jedoch den ak-

tuellen Geodaten anzupassen. Diese Geodaten werden vom Amt für Wald 

und Naturgefahren (AWN) des Kantons Graubünden laufend aktualisiert.  
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4. Revision der Planungsmittel  

Nachfolgend werden die Änderungen der im Rahmen der Gesamtrevision der 

Ortsplanung überarbeiteten Planungsmittel beschrieben: 

Â Baugesetz: Kapitel 4.1 

Â Zonenplan: Kapitel 4.2  

Â Genereller Gestaltungsplan: Kapitel 4.3 

Â Genereller Erschliessungsplan: Kapitel 4.4 

 

Bei der Übersicht der Änderungen der Pläne wird jeweils ein Planausschnitt 

des rechtskräftigen Plans  mit dem Plan mit Änderungen  gegenübergestellt.  

Die Farbgebung und Symbolisierung der revidierten Pläne weichen teilweise 

von den rechtskräftigen Inhalten ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 

Pläne mit Ausnahme einzelner Inhalte an das Geodatenmodell des Kantons 

angepasst wurden.  

4.1 Baugesetz 

Das geltende Baugesetz aus dem Jahr 2009 hat bereits im Rahmen der «Teilre-

vision Ortsplanung Dorfkern» vom 22. Juni 2022 wesentliche Änderungen er-

fahren. Im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision wird das BauG umfassend 

überarbeitet. Zum einen werden die Vorgaben des übergeordneten Rechts und 

der Richtplanung umgesetzt. Im Weiteren wird auf erkannte Mängel (z.B. Ver-

kehrssicherheit) und aktuelle Bedürfnisse aus der Praxis (z.B. Nebenräume und 

Velounterstände, Wohnhygiene, Notweg- und Notankerrecht, Erneuerung priva-

ter Erschliessungsanlagen) reagiert. Jene Teile, welche im Rahmen der Teilre-

vision Dorfkern am 22. Juni 2022 beschlossen wurden, werden (abgesehen von 

der Nummerierung) nicht verändert.  

Das neue Baugesetz orientiert sich am Musterbaugesetz der Bündner Vereini-

gung für Raumplanung (BVR).  

  

A. Allgemeines  
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Art. 1  Geltungsbereich und Zweck  

Abs. 1 - 2: Keine Bemerkungen  

Abs. 3: Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die von Berufsorganisationen 

aufgestellten privaten Normen (SIA-Normen, VSS-Normen etc.) bei der Geset-

zesanwendung im Einzelfall als Richtlinien sinngemäss gelten. Die Richtlinien 

sind indes nicht verbindlich. Eine Abweichung davon ist möglich. 

Art. 2  

Keine Bemerkungen  

Art. 3  Boden- und Baulandpolitik  

Diese neue Bestimmung entspricht dem Musterbaugesetz und verpflichtet  die 

Gemeinde zu einer aktiven Boden- und Baulandpolitik. 

Art. 4 ff Baubehörde 

An der bisherigen Organisation mit Baubehörde (Gemeindevorstand) und Bau-

kommission (gewählt von der Stimmbevölkerung) wird festgehalten. Zudem ist 

vorgesehen, neu bei Bedarf eine Planungskommission einsetzen zu können und 

das Bauamt wird namentlich im Baugesetz erwähnt.Art. 6  

Keine Bemerkungen  

Art. 7  Bauberatung 

Die Gemeinde kann sich an den Kosten der Gestaltungsberatung nach Mass-

gabe des öffentlichen Interessens beteiligen. Dadurch kann, sofern das öffent-

liche Interesse dies rechtfertigt, eine qualitätsvolle und gestalterisch hochwer-

tige Entwicklung durch die Gemeinde unterstützt werden. 

Art. 8 ƿ 11 

Keine Bemerkungen 

Art. 12 Baulandmobilisierung   

Abs. 2: Für die unüberbauten Parzellen in Ginellas und Ruver bestehen bereits 

heute Mobilisierungsmassnahmen, und zwar teilweise vertraglich und teilweise 

gesetzlich geregelte (Art. 10 Abs. 7 BauG-2009; Art. 8 APV). Diese Mobilisie-

rungsmassnahmen werden ƿ für die noch unüberbauten Parzellen in diesen Ge-

bieten ƿ in eine Bauverpflichtung gemäss KRG überführt. Damit kann der Are-

alplan-Ginellas-Ruver-Caschners ersatzlos aufgehoben werden.  

Auch weitere bisher unbebaute Parzellen ab einer Grösse von mindestens 

400 m2 sowie Teilparzellen mit einer minimalen überbaubaren Fläche von 

1'000 m2 werden gemäss Zonenplan mit einer Überbauungspflicht belegt .   

B. Erläuterungen zu einzelnen 

Bestimmungen  
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Art. 13 Mehrwertabgabe  

Mit dieser Formulierung werden die kantonalrechtlichen Bestimmungen zur 

Mehrwertabgabe übernommen. Die Gemeinde verzichtet auf die Einführung ei-

ner Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonungen. 

Art. 14 

Keine Bemerkungen 

Art. 15  Zonenschema 

Die Arbeitsplatzzone wird in Übereinstimmung mit dem Zonenplan aus dem Zo-

nenschema gestrichen. Die zulässigen Höhenmasse der Arbeitsplatzzone 

Vicrusch mit fakultativer Folgeplanung werden angepasst. Die maximalen Ge-

bäudelängen in den Arbeitszonen werden aufgehoben. Die maximal zulässige 

Gebäudelänge für die Wohnzone W3 und der Mehrlängenzuschlag werden nach 

unten korrigiert und es wird eine neue Wohnzone W3 Bahnhof eingeführt . 

Art. 16  

Keine Bemerkungen 

Art. 17   Ausnützungsziffer / Mindestausnutzung  

Der kantonale Richtplan gibt vor, dass neu Bestimmungen zur Mindestausnut-

zung des Nutzungsmasses (Ausnützungsziffer) aufzunehmen  sind. Neubauten 

und neubauähnliche Umgestaltungen werden grundsätzlich nur bewilligt, wenn 

das auf dem Grundstück zulässige Nutzungsmass zu mindestens 80% ausge-

schöpft wird . Damit soll vermieden werden, dass die inneren Reserven nicht 

oder nur ungenügend ausgenutzt werden. Bei blossen Erweiterungen (und Sa-

nierungen) einer Liegenschaft ist eine solche Pflicht zur Mindestausnutzung im 

Baugesetz nicht vorgesehen. . Das Baugesetz sieht auch Ausnahmen zu dieser 

Mindesausnutzung vor und erlaubt eine Etappierung: Die Mindestausnutzung 

kann auch in einer späteren Etappe im Sinne einer Nachverdichtung umgesetzt 

werden. Die bauliche Möglichkeit einer solchen Nachverdichtung hat die Bau-

herrschaft im Baubewilligungsverfahren, in dem eine Unterschreitung der Min-

destdichte zur Bewilligung beantragt wird, jeweils nachvollziehbar aufzuzeigen. 

Art. 18 ƿ 22 

Keine Bemerkungen 

Art. 23 Abstände zur Landwirtschaftszone und zu anderen Nichtbauzonen  

Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass gegenüber Zonengrenzen zwischen 

Bauzonen und Nichtbauzonen ein genügender Abstand von Hochbauten zu ge-

währleisten ist (BGE 1C_668/2017, Urteil vom 18. Oktober 2018). Entsprechend 

werden Abstände zur Landwirtschaftszone und zu anderen Nichtbauzonen ein-

geführt.  

Art. 24  

Keine Bemerkungen 
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Art. 25 Wohnzone 

 Um einen Anreiz für qualitätsvolle Verdichtungen in W2-Zonen zu schaffen, 

wird ein Bonus für die Realisierung von Reiheneinfamilienhäusern eingeführt. 

Mit diesem Bautyp kann eine Innenentwicklung gefördert werden, die sich gut 

in den Charakter bestehender Wohnquartiere einfügt. Dies insbesondere auch, 

da trotz eines AZ-Bonus weiterhin die Höhenvorgabe und Grenzabstände ge-

mäss Grundordnung gelten (keine zusätzliche Geschossigkeit). 

Art. 26 

Keine Bemerkungen  

Art. 27 Industrie - und Gewerbezone 

Die bisherige Gewerbemischzone wird in die Industrie- und Gewerbezone mit 

angepassten Bestimmungen überführt. Die Regelung betreffend zulässigen 

Wohnraum wird präzisiert. In einem begrenzten Umfang ist zum Betrieb zuge-

höriger betriebsgebundener Wohnraum zulässig, sofern es sich um Wohnraum 

für Betriebsinhaber und Erwerbstätige handelt, deren Arbeitsplatz sich inner-

halb derselben Industrie- und Gewerbezone befindet (Personalwohnungen).. 

Dieser Wohnraum soll 20% der (tatsächlich) realisierten Geschossfläche nicht 

übersteigen und darf maximal 600 m 2 pro Grundstück umfassen. 

Art. 28   Industrie - und Gewerbezone Farsch 

Das Gebiet Farsch ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planungsvorlage. Die 

rechtskräftigen Baugesetzbestimmungen werden deshalb übernommen, zu-

züglich des Absatzes 4, wonach für die Bewilligung von Bauvorhaben ein vom 

Gemeindevorstand genehmigtes Konzept notwendig ist.  

Art. 29 Arbeitsplatzzone Vicrusch mit fakultativer Folgeplanung  

Mit der zusätzlichen Einzonung werden ergänzend die Art der zulässigen Be-

triebe (Absatz 2) und die Realisierung einer hohen Dichte (Absatz 3) geregelt.  

Art. 30 ƿ 40  

Keine Bemerkungen  

Art. 41 Geschützte Bauten, partiell zu erhaltende Bauten 

Mit der neuen Einteilung werden zwei sachlogisch klar unterscheidbare Kate-

gorien gebildet, nämlich (1) geschützte Bauten, welche integral zu erhalten sind, 

und (2) partiell zu erhaltende Bauten, welche partiell - primär betreffend die 

äussere Erscheinung - zu erhalten sind. 

Art. 42 - 44 

Keine Bemerkungen  

Art. 45 Bereich mit Konzeptpflicht (Erschliessung)  

Grössere unüberbaute Flächen wurden ƿ zwecks Sicherstellung einer zweck-

mässigen Erschliessung ƿ bislang üblicherweise mit einer Quartierplanpflicht 
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belegt. Mit der vorliegenden Regelung wird die zweckmässige Erschliessung 

zweistufig sichergestellt. (1) Die Grundeigentümer können die zweckmässige 

Erschliessung des ganzen Gebiets selber organisieren, sie müssen dies jedoch 

im ersten Baubewilligungsverfahren mittels eines (verbindlichen) Erschlies-

sungskonzepts nachweisen. (2) Falls sich die betroffenen Eigentümer nicht ei-

nigen können (oder ihr Erschliessungskonzept nicht zweckmässig ist), wird 

eine Quartierplanung durchgeführt.  

Art. 46 - 53 

Keine Bemerkungen  

Art . 54 

Keine Bemerkungen 

Art.55 Abweichungen von der zonengemässen Regelbauweise und Art. 56 

Arealplan Dorfplatz  

Der im GGP und in Art. 55 Abs. 2 vorgesehenen Arealplanung Dorfplatz liegt 

betreffend Verkaufslokal mit min. 750 m2 Fläche auf den Parzellen 672 und 529 

eine Projektstudie zugrunde, welche ein rund 70 Meter langes Gebäude vor-

sieht.  

Gemäss Art. 54 Abs. 1 lit. c darf im Rahmen von Folgeplanungen «die Gebäude-

länge im Rahmen von Art. 55 Abs. 2 (Arealplan Dorfplatz mit mindestens 750 

m2 publikumsorientierter Gewerbefläche) auf den Parzellen 529 und 672 im 

Erdgeschoss auf maximal 70 Meter erhöht werden». Das Bundesgericht hat in 

1C_398/2021 vom 8. November 2022 die diesbezügliche Bündner Praxis - also 

dass Gebäudelängen im Rahmen von Folgeplanungen nach architektonischen 

Kriterien frei festgelegt werden können - stark eingeschränkt, indem «wesentli-

che Abweichungen» von der Grundordnung zufolge Verletzung der Planungs-

pflicht in Art. 2 Abs. 1 RPG nicht (mehr) zulässig sind; was als unzulässige «we-

sentliche Abweichung» gilt, wird vom Bundesgericht allerdings nicht quantifi-

ziert. Es lässt sich nicht ausschliessen, dass die für einen potenziellen Ausbau 

der Coop-Filiale möglicherweise vorgesehene Gebäudelänge von rund 70 Me-

tern (bei einer maximalen Länge gemäss Regelbauweise von 25 Metern) als 

eine gemäss dieser neuen Rechtsprechung unzulässige wesentliche Abwei-

chung qualifiziert werden könnte. Diesfalls würde ein Planungsfehler vorliegen. 

Derartige Planungsfehler dürfen - trotz Planbeständigkeit der im Jahr 2022 von 

der Gemeindeversammlung beschlossenen neuen Planung - jederzeit behoben 

werden (1A.305/2000 Erw. 4b/aa). Aus diesem Grund ist Art. 54 Abs. 1 lit. c 

BauG betreffend die im Arealplan vorgesehene maximal mögliche Gebäude-

länge von voraussichtlich 70 Meter im Erdgeschoss zu ergänzen.  

Art. 57 - 64 

Keine Bemerkungen 
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Art. 65 Mitbenützung privater Anlagen, Notweg- und Notankerrecht  

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass einzelne Parzellen nur unter 

dauernder oder temporärer Mitbenützung von Erschliessungsanlagen benach-

barter Parzellen oder Gewährung temporärer Ankerrechte überbaut bzw. sinn-

voll überbaut werden können.  

Wenn der betroffene Nachbar in solchen Fällen nicht Hand zu einer vernünfti-

gen Lösung bietet, muss die Überbaubarkeit (Baureife) mittels Quartierplan- 

und Landumlegungsverfahren hergestellt werden. Die Durchführung dieser auf-

wendigen Verfahren für die Erschliessung einzelner Parzellen ist verfahrens-

rechtlich - da unverhältnismässig aufwendig - unbefriedigend. Zudem wirken 

solche nachbarrechtlichen Beschränkungen als Bauhindernis. Aus diesem 

Grund soll der Gemeinde mit Art. 64 BauG ein Instrumentarium zur Verfügung 

gestellt werden, mit welchem die fehlende Baureife einzelner Parzellen mit ver-

nünftigem Aufwand mittels Verfügung geregelt werden kann.  

Art. 66  Sicherheit und Gesundheit, Wohnhygiene 

Abs. 3: Die Regelung betreffend Anzahl Fenster wird präzisiert. Neu muss si-

chergestellt werden, dass alle Wohn- und Schlafräume über Fenster verfügen. 

Die Mehrheit aller Schlafräume muss dabei Fenster, die oberhalb des Erdrei-

ches liegen, aufweisen. 

Art. 67 - 79 

Keine Bemerkungen 

Art. 80 Verkehrssicherheit   

Namentlich betreffend private Grundstückzufahrten wurde bis vor kurzem der 

Frage der Verkehrssicherheit keine hinreichende Aufmerksamkeit geschenkt. 

Mit den immer höher werdenden Bebauungsdichten, der hohen Mobilität und 

der Zunahme von Verkehrsteilnehmern - vor allem auch von Kindern, welche mit 

Fahrrädern, Trottinetts und dergleichen unterwegs sind ƿ muss zwecks Vermei-

dung entsprechender Unfälle die Verkehrssicherheit künftig stärker berücksich-

tigt werden. Absatz 3 enthält eine differenzierte Regelung für neue, bestehende 

und sanierungsbedürftige private Ausfahrten.  

Art. 81 - 85  

Keine Bemerkungen  

Art. 86  Mobilfunksendeanlagen  

Für die Planung von Mobilfunkanlagen soll neu eine Prioritätsordnung im Sinne 

eines Kaskadenmodells festgelegt werden. Damit soll sichergestellt werden, 

dass die Prüfung von Standorten nach den festgelegten Prioritäten erfolg t. 

Ebenfalls soll die Baubehörde von den Mobilfunkanbietern verlangen können, 
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dass diese mit ihr eine Vereinbarung im Sinne eines Kooperations- und Dia-

logmodells zur Standortevaluation von Mobilfunkanlagen abschliessen.  

Art. 87 ƿ 89 

Keine Bemerkungen 

Art. 90 Besitzstand innerhalb der Bauzonen  

Art. 12 im bisherigen Baugesetz regelte das Hofstattrecht. Demnach konnte ein 

Gebäude, das rechtmässig erstellt wurde, ohne Rücksicht auf die geltenden 

Vorschriften der Regelbauweise wieder aufgebaut werden, falls es durch hö-

here Gewalt zerstört wurde. Neu soll dies auch für den (freiwilligen) Abbruch 

und Wideraufbau möglich sein. Voraussetzung ist, dass die bestehende oder 

beabsichtigte neue Nutzung dem Zonenzweck entspricht und keine überwie-

genden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Zudem bleiben die Vorschrif-

ten zur Mindestausnutzung (Art. 17) vorbehalten, um eine Umgehung dieser 

Bestimmungen zu verhindern. 

Die Formulierung entspricht der Bestimmung im Musterbaugesetz für den Kan-

ton Graubünden. 

Art. 91 Ausnahmen innerhalb und ausserhalb Bauzonen 

Keine Bemerkungen 

Art. 93 Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren  

Die Gemeinde macht von der Möglichkeit Gebrauch, die gemäss kantonalem 

Recht nicht baubewilligungspflichtigen Bauvorhaben generell dem vereinfach-

ten Baubewilligungsverfahren zu unterstellen (Art. 86 Abs. 3 KRG).  

Art. 94-98 

Keine Bemerkungen  

Art . 99 

Von der vorliegenden Gesamtrevision sind einzelne Sachthemen und Gebiete 

ausgenommen. Diese werden in separaten Teilrevisionen der Nutzungsplanung 

umzusetzen sein. Dies betrifft insbesondere die Gebiete Tuleu sowie das Gebiet 

Farsch. Beide Gebiete sind im Zonenplan mit einer Umrandung kenntlich ge-

macht. Beim Gebiet Farsch stehen zukünftige Ein- und Umzonungen im Raum, 

wobei die übergeordneten Grundlagen (u.a. Richtplanung) aktuell noch nicht 

gegeben sind. Beim Gebiet Tuleu stehen insbesondere eine Neuerschliessung 

eines Teilgebiets sowie diverse Zonenanpassungen zur Diskussion. 

Art. 10 0 ƿ 101 

Keine Bemerkungen  
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4.2 Zonenplan 

Bei den Anpassungen der Bauzonen wird zwischen drei Änderungstypen un-

terschieden: 

Â Aufzonungen (Kapitel 4.2.1): Bestehende Bauzone wird einer anderen Zone 

zugewiesen, in der die gleiche Nutzungsart jedoch ein höheres Nutzungs-

mass zulässig ist. Zum Beispiel Aufzonung einer Parzelle aus der Wohn-

zone 2 in die Wohnzone 3. 

Â Umzonungen (Kapitel 4.2.2): Bestehende Bauzone wird einem anderen Zo-

nentyp zugewiesen, in dem eine andere Nutzungsart zulässig ist. Zum Bei-

spiel Umzonung einer Parzelle aus einer Gewerbemischzone in die Zone 

für öffentliche Bauten und Anlagen . 

Â Einzonungen (Kapitel 4.2.3): Zuweisung einer Nichtbauzone in die 

Bauzone. Zum Beispiel Einzonung einer Parzelle aus der Landwirtschafts-

zone in die Arbeitsplatzzone. 

Eine plangrafische Übersicht aller Auf -/Umzonungen sowie Einzonungen ist 

der Beilage C zu entnehmen. 

 

Gemäss Art. 5 RPG sind planungsbedingte Vorteile durch eine Mehrwertab-

gabe auszugleichen. Der Gemeindevorstand hat sich dazu entschieden, keine 

Mehrwertabgabe für Auf- und Umzonungen einzuführen. Demnach sind nur 

Einzonungen gemäss kantonalem Recht einer Mehrwertabgabepflicht unter-

stellt. Die Beurteilung und Schätzung der Mehrwerte erfolgt durch das kanto-

nale Amt für Immobilienbewertung (AIB). Die Eigentümerschaft der von der 

Mehrwertabgabe betroffenen Einzonungen werden darüber informiert.   

 

In den Kapiteln 4.2.4 ff  werden ausserdem weitere Zonenplananpassungen 

aufgeführt, die keinem der obigen Änderungstypen zugewiesen werden kön-

nen (Anpassung der Naturschutzzonen, Archäologieschutzzonen etc.). 
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4.2.1  Aufzonungen  

Im Kommunalen Räumlichen Leitbild (KRL) der Gemeinde Bonaduz wurden 

«Wohngebiete mit punktuellen Weiterentwicklungen» festgelegt. Dabei han-

delt es sich um Gebiete, in denen aufgrund der vorhandenen Baustruktur (Ge-

bäudealter, unbebaute Flächen etc.) punktuelle Weiterentwicklungen zu erwar-

ten sind. Diese Handlungsanweisung ist für diese Gebiete festgesetzt: «Die 

Gemeinde prüft bei zusammenhängenden Flächen Anpassungen der Nut-

zungsplanung wie z.B. Um- oder Aufzonungen sowie Anreize im Sinne der 

Baukultur und der Nachhaltigkeit für grössere Bauvorhaben.» Auf dieser 

Grundlage wurde das Wohngebiet südlich der Bahn aufgezont. Aufgrund der 

Anträge verschiedener Eigentümer im Gebiet «Campogna West», dass auf 

eine Aufzonung in diesem Gebiet verzichtet werden soll, wird auf diese ver-

zichtet. Diese wird in künftigen Nutzungsplanungsrevisionen geprüft.   

 

 

  

Aufzonungen aufgrund KRL 
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Südlich der Bahngleise, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof befinden sich 

Wohngebiete, die im KRL als Gebiete mit punktuellen Weiterentwicklungen 

ausgewiesen sind. Diese sind im rechtskräftigen Zonenplan der Wohnzone 3 

(W3) zugewiesen und grenzen im Norden an die Bahnhofszone, im Süden an 

weitere Gebiete der W3 und der Wohnmischzone an. Aufgrund der guten Er-

schliessung mit dem öffentlichen Verkehr und der Vielzahl an deutlich unter-

nutzten Parzellen wird dieses Gebiet in die Wohnzone 3 Bahnhof umgezont. 

Dabei handelt es sich um eine neue Zone, in der dieselben maximale Fassa-

den- und Gesamthöhe sowie dieselbe Gebäudelänge wie in der W3 gelten. Ge-

genüber der W3 wird jedoch die zulässige Ausnützungsziffer erhöht. Im Rah-

men der Mitwirkungsauflage, die vom 15. November bis am 31. Dezember 

2024 durchgeführt wurde, haben einige Eigentümer des Gevierts zwischen der 

Via Sableun, der Gassa Sableun und der Bahngleise beantragt, dass auf diese 

Aufzonung verzichtet werden soll. In der Behandlung der Mitwirkung wurde 

das Aufzonungsgebiet in seinem Umfang reduziert und umfasst damit die bei-

den westlichen Teilgebiete aus dem Gebiet mit punktuellen Weiterentwicklun-

gen aus dem KRL.  

 

 
Abb. 15: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan: Wohn-

gebiete südlich der Bahn (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 16: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan: Wohnge-

biete südlich der Bahn (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

Mit der Erhöhung der Ausnützungsziffer können potenziell mehr Wohnungen 

direkt angrenzend an die Bahngleise geschaffen werden. Aus diesem Grund 

wurden die aufzuzonenden Gebiete (Gebietsabgrenzung gemäss Stand öffent-

liche Mitwirkung, November und Dezember 2024) bezüglich Lärmbelastung 

untersucht. Für die neu geplante Wohnzone 3 Bahnhof gilt die Empfindlich-

keitsstufe II. Da sämtliche Grundstücke bereits erschlossenes Bauland sind, 

sind die Immissionsgrenzwerte massgebend, welche bei 60 dB(A) am Tag und 

50 dB(A) in der Nacht liegen. Die Bahnseitigen Emissionen werden dem Lärm-

belastungskataster der Eisenbahn entnommen, in welchem die zulässigen 

Emissionen der Bahn definiert sind. Demnach liegen die Emissionen bei der 

betroffenen Bahnlinie am Tag bei 66.6 dB(A) und in der Nacht bei 55 dB(A). Da 

Aufzonung Wohngebiete  

südlich der Bahn 
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die Emissionen in der Nacht mehr als 10 dB(A) tiefer sind als am Tag und so-

mit bezüglich Grenzwert weniger problematisch sind, wird nachfolgend nur die 

Lärmbelastung am Tag aufgezeigt. Anhand der Emissionen der Bahnlinie 

wurde mit der Software CadnaA, Version 2023 MR2, ein Lärmberechnungsmo-

dell erstellt, um die zu erwartende Lärmbelastung in den Gebieten der neuen 

Wohnzone 3 Bahnhof zu berechnen. Demnach können die massgebenden 

Grenzwerte im nördlichsten Gebiet ab einem Abstand von 1 Meter ab der Par-

zellengrenze eingehalten werden. Da ein Grenzabstand von 4 Metern einzuhal-

ten ist, können die Grenzwerte demnach überall, wo gebaut werden könnte, 

eingehalten werden. In der Nacht können die Grenzwerte überall bereits ab der 

Parzellengrenze eingehalten werden. 

 

 
Abb. 17: Lärmbelastung Eisenbahn Tag (Darstellung R+K) 

 

 

Auch das Quartier Vignel befindet sich gemäss KRL im Gebiet mit punktuellen 

Weiterentwicklungen. Dieses Gebiet befindet sich in der Wohnzone 2. Gemäss 

KRL sind am nördlichen Siedlungsrand keine Veränderungen zu erwarten. Eine 

Aufzonung des Gebiets an der Versamerstrasse würde sich durch erhöhten 

Schattenwurf negativ auf die nördlich angrenzenden Parzellen auswirken. Auf 

eine Aufzonung dieses Gebiets wird daher verzichtet. Um einen Anreiz für qua-

litätsvolle Verdichtungen in W2-Zonen zu schaffen, wird stattdessen ein Bo-

nus für die Realisierung von Reiheneinfamilienhäusern eingeführt (siehe Kapi-

tel 4.1). Mit diesem Bautyp kann eine Innenentwicklung gefördert werden, die 

sich gut in den Charakter eines bestehenden Einfamilienhausgebietes einfügt. 

 

Im Rahmen der zweiten Mitwirkungsauflage wurde eine Aufzonung der Par-

zelle Nr. 500 von der W2- in die W3-Zone beantragt. Diese grenzt an eine 

Quartier Vignel /  

Verdichtung in W2-Zonen 

Aufzonung Parzelle Nr. 500 

Lärmbelastung in dB 
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bestehende W3-Zone sowie die Schule, die in der ZöBA liegt, an. Aufgrund der 

Nähe zu Schule und Versorgungsangeboten sowie der umgebenden Zonen 

mit grossvolumigen Bauten kann hier mit der Aufzonung eine massvolle Ver-

dichtung in Zentrumsnähe stattfinden.  Diese Massnahme ist nicht Bestandteil 

des KRL, was jedoch aufgrund der untergeordneten Grösse unproblemati sch 

ist . Damit wird dem strategischen Ziel der Innentwicklung aus dem KRL beige-

tragen.  
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4.2.2  Umzonungen 

Am nordwestlichen Siedlungsrand liegt das Mehrzweckgebäude der Ge-

meinde Bonaduz. Das Gebiet ist im rechtskräftigen Zonenplan der Gewerbe-

mischzone 3 (GMZ3) zugewiesen. Das Gebäude befindet sich im Besitz der 

politischen Gemeinde Bonaduz und wird als Beherbergungsort für Vereine und 

Institutionen aller Art genutzt. Ausserdem befinden sich hier die Zivilschutzan-

lagen der Gemeinde. Im Norden des Areals liegt ein Kiesplatz, der als Parkie-

rungsfläche für das Areal genutzt wird. Dieser befindet sich teilweise in d er 

Grundnutzung «übriges Gemeindegebiet». 

 

Das Gebiet wird heute für öffentliche Zwecke genutzt und kann von der Öffent-

lichkeit gemietet werden. Auch in Zukunft soll das Areal Platz für öffentliche 

Nutzungen bieten. Daher wird das Gebiet in die Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen umgezont. Gemäss der rechtskräftigen Nutzungsplanung befin-

det sich die Gewerbemischzone in der Empfindlichkeitsstufe (ES) III, während 

die ZöBA in der Gemeinde Bonaduz grundsätzlich die ES II aufweist. Dass 

auch in Zukunft für den Bereich der bisherigen Gewerbemischzone die ES-

Stufe III massgebend ist, wird die neue Zonenfestlegung ZöBA III eingeführt. 

Bis auf die Empfindlichkeitsstufe gelten grundsätzlich die gleichen Zonenbe-

stimmungen. Darstellerisch wird die ZöBA III durch die Punktierung von der 

ZöBA II abgehoben. 

 

Die Parkierungsfläche  nördlich des Mehrzweckgebäudes (übriges Gemeinde-

gebiet) wird ebenfalls in die ZöBA zugewiesen (Einzonung von 625 m2). 

Mit der Umzonung gibt es im gesamten Gemeindegebiet keine Parzellen in der 

GMZ 3 mehr. Auf diesen Zonentyp wird in den Planungsinstrumenten verzich-

tet.  

 

 
Abb. 18: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan : Mehr-

zweckgebäude (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 19: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan mit neu ein-

gezonter Fläche pink umrandet: Mehrzweckgebäude (Novem-

ber 2024) 

(Darstellung R+K) 

  

Umzonung Areal  

Mehrzweckgebäude 
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4.2.3  Einzonungen 

Die Parzelle Nr. 732 befinden sich am nördlichen Siedlungsrand der Ge-

meinde. Die nördliche Teilfläche dieser Parzelle (Garten) ist gemäss dem 

rechtskräftigen Zonenplan der Landwirtschaftszone zugewiesen. Mit Be-

schwerdeentscheid der Regierung (Protokoll Nr. 322 vom 1. Februar 1988) 

wurde das Amt für Raumentwicklung (ARE) von der Regierung in Gutheissung 

einer Planungsbeschwerde ausdrücklich angewiesen, die Bauzonengrenze auf 

der Parzelle Nr. 732 nach Norden zu verschieben und dies im Originalzonen-

plan zu kennzeichnen. Diese Korrektur ist damals jedoch nicht erfolgt. Wären 

die damaligen Behörden dieser Handlungsanweisung der Regierung nachge-

kommen, wäre die aus dieser Zonenverschiebung resultierende Einzonung 

von 130 m2 längst rechtskräftig geworden, bevor im Zuge der Teilrevision des 

KRG im Jahre 2019 die Mehrwertabgabepflicht bei Einzonungen eingeführt 

wurde. Es wäre vor diesem Hintergrund unbillig und mit dem Grundsatz von 

Treu und Glauben unvereinbar, wenn die Einzonung der Fläche der Mehr-

wertabgabepflicht unterstellt würde. Aus diesen Gründen soll auf  die Mehr-

wertabgabe bei der Anpassung der Zonengrenze der Parzelle Nr. 732 verzich-

tet werden. Dies wird beim ARE beantragt.  

 
Abb. 20: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan:  

Nördlicher Siedlungsrand (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 21: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan:  

Nördlicher Siedlungsrand (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

  

Einzonung des Gartens beim  

nördliche n Siedlungsrand 
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Am südlichen Siedlungsrand von Bonaduz befindet sich der Hauptstandort der 

Hamilton Bonaduz AG.  

 

Die sich im Besitz der Hamilton befinde nde Bauzone ist grösstenteils über-

baut. Damit der Standort des Unternehmens in Bonaduz langfristig gesichert 

und weiterentwickelt werden kann, wird die bestehende Arbeitsplatzzone 

Vicrusch mit fakultativer Folgeplanung nach Westen vergrössert.  

 

Die Parzellen 2415, 2416, 2417, 2418, 1113, 1114, 1115, 1116, 2567, 2568, 

1118 und 1121 werden in die Arbeitsplatzzone Vicrusch  zugewiesen (Einzo-

nung von 9'317 m2).  

 

 
Abb. 22: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan  mit 

GGP: Vicrusch / Hamilton  (November 2024)  

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 23: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan mit GGP: 

Einzonungsgebiet Vicrusch / Hamilton (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 

Das Einzonungsgebiet ist vollständig mit Fruchtfolgeflächen überlagert.  Bei 

Einzonungen von FFF sind die Bestimmungen von Art. 30 RPV massgebend: 

 

Art. 30 Sicherung der Fruchtfolgeflächen 

1bis Fruchtfolgeflächen dürfen nur eingezont werden, wenn: 

a. ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspru-

chung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann; und 

b. sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand 

der Erkenntnisse optimal genutzt werden. 

 

Hierzu ist eine Auslegeordnung sowie eine Interessenabwägung nach Art. 3 

Abs. 1 RPV notwendig. Dies wird nachfolgend aufgezeigt und orientiert sich 

inhaltlich am «Merkblatt zur Beanspruchung Kompensation von Fruchtfolge-

flächen» des Amtes für Raumentwicklung GR von April 2024. 

 

  

Einzonung Vicrusch   

(Hamilton ) 

Interessenabwägung FFF 
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1. Keine Alternativstandorte  

Bei der Hamilton handelt es sich um einen langjährigen, ortsansässi-

gen Betrieb. Es handelt sich um eine Erweiterung der bereits vorhan-

denen Betriebsstrukturen. Das Gebiet ist von rechtskräftigen Bauzo-

nen oder von Fruchtfolgeflächen umgeben. Bei den rechtskräftigen 

Bauzonen handelt es sich um Wohn-/Mischzonen, welche für die 

Entwicklung der Hamilton nicht zur Verfügung stehen und die bereits  

bebaut sind oder demnächst bebaut werden (z.B. Quartierplangebiet 

Ginellas). Es gibt somit  keinen alternativen Standort, der für die Wei-

terentwicklung der Unternehmung in Bonaduz in Frage kommt und 

nicht von FFF tangiert ist. Einen dritten Firmenstandort ist für die Ha-

milton als einen der grössten Arbeitsgeber des Kantons nicht zweck-

mässig. 

 

2. Wichtiges Ziel aus Sicht des Kantons  

Gemäss kantonalem Merkblatt sind die wichtigsten Ziele aus Sicht 

des Kantons im Sinne von Art. 30 Abs. 1bis RPV unter anderem die 

folgenden: 

a) Die Siedlungsentwicklung in Gebieten, welche in der Richt-

planung als Siedlungsgebiete festgesetzt sind, sowie die 

Umsetzung von in der regionalen Richtplanung festgesetzten 

Vorhaben. 

b) Die Siedlungsentwicklung innerhalb des Siedlungsgebiets 

zur Schaffung eines kompakten Siedlungskörpers und zur 

Schliessung von Baulücken sowie die massvolle Erweiterung 

von lokalen Arbeitsgebieten für bestehende Betriebe. 

Es handelt sich um eine Betriebserweiterung eines ortsansässigen 

Betriebs, der eine kantonale Bedeutung aufweist. Am heutigen 

Standort sind bereits sehr viele Arbeitsplätze angesiedelt. Die Firma 

ist ein äusserst wichtiger Arbeitgeber in der gesamten Region und 

für den Kanton. Die Erweiterung ist zudem im regionalen Richtplan 

Region Imboden Teil Siedlung vorgesehen (Stand: öffentliche Mitwir-

kung). Mit den Inhalten im RRIP ist die regionale Abstimmung  der 

Einzonung gewährleistet.  

 

3. Optimale Nutzung gemäss dem Stand der Erkenntnisse  

Gemäss kantonalem Merkblatt sind folgende Voraussetzungen für 

eine optimale Nutzung im Sinne von Art. 30 Abs. 1bis RPV nachzu-

weisen und in geeigneter Weise sicherzustellen: 

a) Flächensparende und kompakte Bauweise von Bauten und 

Anlagen 

b) Hohe Nutzungsdichte und Mobilisierung  
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c) Gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

d) Rationelle Erschliessung und platzsparende Parkierung 

e) Gute Gestaltungsqualität 

Bereits das rechtskräftige Baugesetz enthält einen umfangreichen 

Regelungsinhalt für die Arbeitszone Vicrusch mit fakultativer Folge-

planpflicht. Neu wird die Bestimmung mit diversen Vorgaben er-

gänzt: 

- Zonenkonform waren bisher allgemein Produktions - und 

Dienstleistungsbetriebe. Neu sind nur noch solche mit hoher 

Wertschöpfung oder hoher Arbeitsplatzdichte zugelassen. 

Explizit ausgeschlossen sind Nutzungen mit grossem Land-

bedarf im Verhältnis zur Anzahl Arbeitsplätze, wie produkti-

onsunabhängige Lagerhallen, Verkaufsgeschäfte, Fach-

märkte, Logistikbetriebe, Autogaragen, Freizeitparks und der-

gleichen 

- Neu wird im Baugesetz vorgegeben, dass mehr als insge-

samt 50 oberirdische Parkplätze nicht mehr zulässig sind.  

- Ebenfalls neu aufgenommen wird eine Reduktion der Anzahl 

Pflichtparkplätze vorgesehen. Demnach sind für Produkti-

ons- und Dienstleistungsflächen minimal 50% der in 

Art. 82 ff. vorgesehenen Pflichtparkplätze zu realisieren.  

- Zusätzlich  wird neu vorgeschrieben, dass über die erforderli-

chen Pflichtparkplätze gemäss Art. 82 ff. hinaus keine weite-

ren Abstellplätze realisiert werden dürfen, solange nicht min-

destens 50% aller Parkplätze unterirdisch oder in einem un-

teren von mehreren Park-/Gebäudegeschossen angeordnet 

sind. 

- In der Arbeitszone Vicrusch bereits rechtskräftig zulässig ist 

die Erstellung von maximal 5'840 m 2 anrechenbarer Ge-

schossfläche (aGF) für Wohnnutzungen. Neu wird vorgege-

ben, dass diese Wohnnutzung eine AZ-Mindestdichte von 0.8 

einhalten muss. 

Mit diesen Vorgaben werden griffige Vorgaben gemacht, damit eine 

haushälterische Nutzung der bestehenden Flächen und der neu ein-

zuzonenden Flächen sichergestellt werden kann.  

Im Weiteren wurde bereits Optimierungen hinsichtlich Erschliessung 

des Gebiets mit dem öffentlichen Verkehr getroffen. Seit Dezember 

2023 ist die neue Bushaltestelle Vicrusch West in das Busliniennetz 

integriert (Linie 18, TaminsƿBonaduzƿRhäzüns).  

Für das Einzonungsgebiet ist zudem eine fakultative Arealplanung 

vorgesehen. Darin kann eine komplette Neuorganisation von 
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Wohnen und Arbeiten erfolgen und eine Campusentwicklung geprüft 

werden. 

 

Das Pendeln per Velo zwischen Bonaduz und Domat Ems mit den jeweiligen 

Hamilton -Standorten wird künftig dank der Velopendlerroute attraktiv er. Diese 

Route ist Bestandteil des Aggloprogramms der vierten Generation, das bereits 

genehmigt wurde und die Planungen zur Umsetzung im Gange sind. Im Rah-

men des betrieblichen Mobilitätsmanagements sind dafür E -Bikes und ent-

sprechende Abstellanlagen vorgesehen. Diese Route wird künftig auch den 

Weg von zu Hause zum Arbeitsplatz und zurück per Velo für viele Mitarbei-

tende attraktiv machen.  

Sollten künftig weitere Flächen benötigt werden, sind diese primär auf den be-

stehenden Parkierungsflächen zu realisieren, bevor weitere Einzonungen getä-

tigt werden. Eine Parkplatzbewirtschaftung ist im Rahmen des betrieblichen 

Mobilitätsmanagement zu prüfe n.  

 

Die Schaffung der Erweiterungsmöglichkeiten für die Hamilton als einem der 

grössten Arbeitgeber des Kantons entspricht einem regionalen bzw. kantona-

lem Interesse. Alternative Erweiterungsmöglichkeiten ausserhalb der FF be-

stehen nicht. Zudem wurde bzw. wird eine Vielzahl von Massnahmen getrof-

fen, um eine effiziente und haushälterische Bodennutzung sicherzustellen. 

Ebenfalls stehen der Einzonung keine anderen, überwiegenden Interessen ent-

gegen (keine Biotope oder Landschaftsschutzgebiete, keine Gefahrenzonen 

bekannt etc.). Die Erweiterung ist zudem mit der Richtplanung abgestimmt. In 

der Gesamtabwägung überwiegt damit das Interesse der Einzonung gegen-

über dem Interesse am Erhalt der FFF. 

 

Gemäss dem kantonalen Merkblatt besteht bei einer FFF-Beanspruchung ab 

2500 m2 eine Kompensationspflicht . Entsprechend sind die beanspruchten 

Fruchtfolgeflächen zu kompensieren. In der nachfolgenden Abbildung wird ein 

Bereich aufgezeigt, in dem eine Kompensation der beanspruchten Fruchtfol-

geflächen geprüft wird (rot umrandete Fläche). Hierzu wird ein Bodenkundli-

ches Gutachten zur Abklärung der FFF-Qualität bzw. sofern notwendig ein Auf-

wertungskonzept inkl. Ausführungsprojekt erstellt und es werden die notwen-

digen Einverständniserklärungen (Vereinbarung / Vertrag zwischen Kanton, 

Gemeinde und Grundeigentümerschaft) eingeholt.  
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Abb. 24: Potentielle FFF-Ersatzfläche für die Einzonung Vicrusch.  
(www.geogr.ch, Zugriff am 04.09.2023) 

 

4.2.4  Kultur -, Landschafts - und Naturschutz  

Die Archäologiezonen werden gemäss Inventar und Einschätzung der kanto-

nalen Fachstelle in der Nutzungsplanung umgesetzt. Dies umfasst die Erwei-

terung der bestehenden Archäologiezone im Bereich Valbeuna / Sera Curt so-

wie die Neufestlegung der Archäologiezonen Burgruine Sculms und Cam-

pogna. Die bestehende Archäologiezone Burg Wackenau bleibt unverändert 

bestehen. Auch bei den Punktobjekten besteht kein Anpassungsbedarf. Zur 

besseren Lesbarkeit wird zudem die Symbolisierung angepasst. 
 

 
Abb. 25: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan mit 

GGP, Archäologiezone Bot Panadisch (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 26: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan mit GGP, 

Archäologiezone Bot Panadisch (November 2024) 

(Darstellung R+K) 
 

Anpassung der  

Archäologiezone  

http://www.geogr.ch/
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Abb. 27: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan mit 

GGP, Gebiet bei der Kirche (November 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 28: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan mit GGP, 

Gebiet bei der Kirche (November 2024) 

(Darstellung R+K) 
 

 
Abb. 29: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Zonenplan (No-

vember 2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 
Abb. 30: Ausschnitt aus dem revidierten Zonenplan (November 

2024) 

(Darstellung R+K) 

 

 

In vielen Bereichen sind die Flächen aus dem Landschaftsinventar mit regio-

naler und nationaler Bedeutung bereits als Landschaftsschutzzone grundei-

gentümerverbindlich geschützt. Eine Ausnahme bildet der Wald im Nordwes-

ten des Gemeindegebietes, nahe der Gemeindegrenze (rot markierte Flächen 

in der nachfolgenden Abbildung). Diese Waldflächen unterliegen aufgrund der 

Waldschutzgesetzgebung einem gewissen Schutz. Damit sind grosse Ein-

griffe in das Landschaftsbild kaum möglich. Das Gebiet dient als beliebtes 

Naherholungsgebiet. Die Wege müssen daher unterhalten werden. Eine Ein-

schränkung der Nutzung als Naherholungsgebiet aufgrund einer Landschafts-

schutzzone ist nicht wünschenswert. Aufgrund der nationalen Bedeutung des 

BLN-Gebietes wird das BLN-Objekt 1902 «Ruinaulta» dennoch in die Land-

schaftsschutzzone aufgenommen. Auf eine Unterschutzstellung des Gebietes 

mit regionaler Bedeutung aus dem Landschaftsschutzinventar als Land-

schaftssc hutzzone wird jedoch basierend auf obige Gründe verzichtet. 

Der BLN-Perimeter des Objektes Nr. 1903 wird im Gebiet «Isla» nicht ausge-

dehnt. Dieses ist stark von den bestehenden Infrastrukturen (A13 und Zu-

/Ausfahrt) geprägt. Entsprechend wurde ursprünglich die Landschaftsschutz-

zone entlang des Ufers des Hinterrheins abgegrenzt. Die Schutzziele des BLN-

Gebietes «Auenlandschaft Hinterrhein» betreffen die Fluss- und Auenlebens-

räume. Unter Punkt 3.6 der Schutzziele im Objektblatt wird explizit der Schutz 

Anpassungen 

Landschaftsschutz zonen 


























































































